
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Kultur, Sprache, Kirchen
Schlagworte Religions- und gesellschaftspolitische Fragen, Fahrende
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Gerber, Marlène
Gökce, Melike
Kuhn, Sarah
Petra, Mäder
Schär, Suzanne

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Gerber, Marlène; Gökce, Melike; Kuhn, Sarah;
Petra, Mäder; Schär, Suzanne 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Kultur,
Sprache, Kirchen, Religions- und gesellschaftspolitische Fragen, Fahrende, 1989 -
2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Kultur, Sprache, Kirchen

3Kulturpolitik

6Kirchen und religionspolitische Fragen

23Sprachen

25Fahrende

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
SEM Staatssekretariat für Migration
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
SPI Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
BJ Bundesamt für Justiz
UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und

Kultur
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
BPUK Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz
ECRI Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
NFP Nationales Forschungsprogramm
BV Bundesverfassung
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
FIDS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz
SCR Schweizerischer Rat der Religionen
DIGO Dachverband Islamischer Gemeinden der Ostschweiz
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
SGV Schweizerischer Gemeindeverband
SSV Schweizerischer Städteverband
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
URG Urheberrechtsgesetz
RKZ Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
SBVV Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
VISOS Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder

der Schweiz
ZDA Zentrum für Demokratie Aarau
SKKB Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken
FiG Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur
SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
BAK Bundesamt für Kultur

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
ONU Organisation des Nations unies
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



DFI Département fédéral de l'intérieur
SPI Institut suisse de sociologie pastorale
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
OFJ Office fédéral de la justice
UNESCO Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la culture
SSR Société suisse de radiodiffusion
DTAP Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de

l'aménagement du territoire et de l'environnement
ECRI Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
PNR Programme national de recherche
Cst Constitution fédérale
RTS Radio Télévision Suisse
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger

en Suisse
FEPS Fédération des Églises protestantes de Suisse
FOIS La fédération d'organisations islamiques de suisse
SCR Conseil suisse des religions
DIGO organisation faîtière des communautés islamiques de Suisse orientale
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund
CICR Comité international de la Croix-Rouge
ZHAW Haute école des sciences appliquées de Zürich
ACS Association des communes suisses
UVS Union des Villes Suisses
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
LDA Loi sur le droit d'auteur
RKZ Conférence centrale catholique romaine de Suisse
SAB Groupement suisse pour les régions de montagne
ASDEL Association Suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
OISOS Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse
ZDA Zentrum für Demokratie Aarau
CSBC Conférence Suisse des Bibliothèques Cantonales
LCin Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
OFC Office fédéral de la culture

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 1

Die SIK-SR verlangte im März 2021 als Ergänzung zum Bundesratsbericht
«Professionalisierungsanreize für religiöse Betreuungspersonen» in Erfüllung des
Postulats von Maja Ingold (evp, ZH; Po. 16.3314) in einem weiteren Postulat eine
Abklärung zur Frage, wie Imame in der Schweiz, die im Rahmen von religiösen Reden
«terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten», besser
überprüft werden können. Konkret sollen die Vorteile eines Bewilligungsverfahrens für
Imame, ein Imam-Register sowie ein Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem
Ausland geprüft werden.  Der Bundesrat empfahl im Mai 2021 die Annahme des
Postulats, der Ständerat stimmte dem in der Sommersession 2021 stillschweigend und
diskussionslos zu. Wie die SIK-SR in ihrer Medienmitteilung vom März 2021 ausführte,
reichte sie gleichzeitig noch ein weiteres Postulat ein, welches vom Bundesrat eine
Überprüfung allfälliger Gesetzeslücken bezüglich sogenannter «Hassrede» und der
«Einfuhr und Verbreitung von extremistischem Propagandamaterial» (Po. 21.3450)
einforderte. Dieses wurde, trotz der Empfehlung zur Ablehnung seitens des Bundesrats,
ebenfalls diskussionslos vom Ständerat angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kulturpolitik

Im März setzte der Nationalrat die Detailberatung des Entwurfs für ein
Kulturförderungsgesetz (KFG) fort. Ein Antrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) setzte
sich für die Verankerung der Förderung der musikalischen Bildung ein und wurde mit
89 zu 80 Stimmen angenommen. Unterstützung erhielt der Antrag von der Ratslinken
und einer beinahe geschlossenen CVP. Der Nationalrat lieferte mit diesem Entscheid
bereits eine erste Antwort auf das Anliegen der Volksinitiative „jugend + musik“, welche
Ende des Vorjahres mit über 150'000 Unterschriften eingereicht worden war.
Minderheitsanträge der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) blieben
beinahe ausnahmslos chancenlos. So lehnte der Nationalrat unter anderem die
Minderheitsanträge Pfister (svp, SG) ab, welche die Bekämpfung des Illetrismus und die
Förderung des Lesens sowie die Unterstützung der Fahrenden nicht im KFG verankern
wollten. Ebenso deutlich abgelehnt wurde ein Minderheitsantrag aus den Reihen der
SP, welcher den Bund bei seinen Entscheiden zu Schwerpunkten der Kulturförderung
und Finanzierung zur vermehrten Absprache mit den Kantonen, Städten und
Gemeinden verpflichten wollte. Mit 94 zu 70 Stimmen angenommen wurde hingegen ein
Minderheitsantrag aus dem bürgerlichen Lager, welcher sich gegen die Einführung eines
Kulturrates stellte, der den Bundesrat bei den Beratungen zu kulturpolitischen Belangen
unterstützen sollte. SVP, FDP, BDP, EVP und eine starke Minderheit der CVP
unterstützten den Antrag. Da der Nationalrat die Integration des Pro-Helvetia-Gesetzes
(PHG) in das neue KFG im Vorjahr bereits beschlossen hatte, beschäftigte er sich in der
Detailberatung auch mit diesen Regelungen. Wie auch im ersten Teil der Beratung des
KFG wurde eine Vielzahl formeller Anträge der WBK-NR diskussionslos angenommen.
Die Anliegen zweier SVP-Minderheitsanträge, welche im sieben- bis neunköpfigen
Stiftungsrat einen Sitz für einen Vertreter der Volkskultur reservieren und eine
angemessene Repräsentation der Sprachgruppen gewährleistet haben wollten, wurden
als nicht umsetzbar erachtet und von einer Mehrheit abgelehnt. Vom bürgerlichen
Lager deutlich abgelehnt wurde des Weiteren ein Minderheitsantrag Gilli (gp, SG),
welcher Kultur- und Kunstpreise von der Steuer befreien wollte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2009
MARLÈNE GERBER

Dass noch immer ein Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende in der
Schweiz herrsche, wie dies ein vom Bundesrat verabschiedeter Bericht bereits 2006
nachgewiesen hatte, wurde 2014 überdeutlich. Ein paar Tage vor Eröffnung der BEA
liessen sich einige hundert Fahrende auf der Kleinen Allmend im Berner Wankdorf
nieder, um gegen die Platznot zu protestieren. Da das Areal für Parkplatzmöglichkeiten
während der BEA vorgesehen war, beschloss die Stadt Bern bereits am ersten Tag nach
Protestbeginn die Räumung des Areals. Die Fahrenden verliessen das Gelände nicht
freiwillig, worauf die Polizei über 70 Personen einer Personenkontrolle unterzog. Kurz
darauf bewilligten die Städte Bern und Biel, wohin die Fahrenden nach der Räumung
der Kleinen Allmend weiterzogen, je einen provisorischen Durchgangsplatz. Der Berner
Stadtpräsident Alexander Tschäppät äusserte Kritik am eigenen Kanton, da seit dem
Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2003 nichts unternommen worden war, um den
Rechtsanspruch der Fahrenden durchzusetzen. Zwei Drittel aller Stellplätze innerhalb
des Kantons befänden sich bereits in Bern und Biel. Gerhard Müllhauser, Sprecher der
Schweizer Fahrenden, hob den Kanton Aargau als einziges Beispiel mit Vorbildcharakter
hervor. Seit 2007 sorgt dort die Fachstelle Fahrende für den Bau neuer sowie für den
Unterhalt bestehender Plätze. Darüber hinaus ermöglichen Besuche der Behörden auf
dem Gelände einen regelmässigen Dialog. Die Akzeptanz der Fahrenden bei der
Aargauer Bevölkerung sei hoch, betonte der Leiter der Fachstelle. Dies könne jedoch
darauf zurückzuführen sein, dass alle Plätze mit einer Ausnahme ausschliesslich für
Schweizer Fahrende vorgesehen seien. Gegenüber ausländischen Fahrenden bestünden
nach wie vor grosse Vorbehalte. Ein im September publizierter Bericht der
Europäischen Rassismuskommission (ECRI), der sich auf eine 2013 durchgeführte
Studie über die Qualität der Schweizer Medienberichterstattung über Roma berief,
stellte seit 2007 zwar eine Zunahme der Schweizer Medienberichterstattung über Roma
fest. Dabei sei aber nicht wie in anderen Staaten die erlittene Diskriminierung der Roma
Thema der Beiträge, sondern es kursierten vorwiegend negative Schlagzeilen, was einen
entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Gruppe hätte. In ihrem
Bericht hält die ECRI fest, dass in Erfüllung des Artikels 19 des
Kulturförderungsgesetzes, welcher den Fahrenden ermöglichen soll, im Einklang mit
ihrer Kultur zu leben, kaum Fortschritte erzielt würden, resp. sich die Situation in den
letzten Jahren teilweise gar verschlechtert habe. Die Kommission empfahl den
Schweizer Behörden dringlichst, zusätzliche Stellplätze zu schaffen und angemessene
Massnahmen zur Verbesserung der Bildung der Kinder der Fahrenden zu treffen. Ende
November präsentierte der Bundesrat seine Kulturbotschaft und damit auch ein

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.04.2014
MARLÈNE GERBER
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Bekenntnis zur Verbesserung der Situation von Fahrenden. Die zu diesem Zwecke
eingesetzte Arbeitsgruppe traf sich im November bereits zu einem ersten Treffen, das
jedoch mit dem frühzeitigen Verlassen von Vertretern der betroffenen Gruppen abrupt
endete. Diese fühlten sich nicht ausreichend involviert und sahen ihre Forderung nach
sofortiger Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen nicht umgesetzt. Ende Jahr wurde
bekannt, dass die Gespräche im Folgejahr doch wieder aufgenommen werden sollen. 4

Ende November präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Förderung der Kultur
für die nächste Kreditperiode (Kulturbotschaft 2016-2020). Im Vergleich zur ersten
Kulturbotschaft 2012-2015 wurde die Kreditperiode, wie bereits in der Vernehmlassung
angekündigt, aufgrund besserer Abstimmung mit anderen mehrjährigen
Finanzierungsbeschlüssen um ein Jahr verlängert. Aufgrund verschiedener
Entwicklungen der Moderne, namentlich der Globalisierung, Digitalisierung und
Urbanisierung, sieht sich der Bundesrat veranlasst, im Sinne einer "Nationalen
Kulturpolitik" die Zusammenarbeit zwischen allen Staatsebenen zu verstärken, um
diesen Herausforderungen geschlossen entgegenzutreten. Da der Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik" bei vielen Vernehmlassern, insbesondere bei den Kantonen,
auf föderal motivierte Bedenken stiess, konkretisierte der Bundesrat in der definitiven
Botschaft die "Nationale Kulturpolitik" als von allen Staatsebenen in Zusammenarbeit
getragene Aufgabe, wobei die Kulturhoheit der Kantone jedoch gewahrt werden soll.
Der Bundesrat plant, seine Fördermassnahmen auf den drei Handlungsachsen
"Kulturelle Teilhabe", "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" und "Kreation und Innovation"
auszurichten.
Bei der ersten Handlungsachse will der Bundesrat die Teilhabe von Personen
verschiedenster Kulturen am kulturellen Leben fördern sowie die musikalische Bildung
verstärken, was aufgrund der Annahme des direkten Gegenentwurfs zur
zurückgezogenen Volksinitiative "jugend+musik" einem Bedürfnis der Bevölkerung
entspricht. In diesem Zusammenhang soll das neue Programm "Jugend und Musik" ins
Leben gerufen werden, welches analog dem Programm "Jugend und Sport" ausgestaltet
sein soll. Weiter gedenkt der Bund, seine Leseförderung auszubauen, was neu auch die
Unterstützung von Einzelvorhaben, wie etwa die Organisation von Lesetagen,
ermöglichen soll. Zu guter Letzt soll die Bundeskunstsammlung online und digital
zugänglich gemacht werden, obwohl die Idee einer "Virtuellen Nationalgalerie" in der
Vernehmlassung bei vielen Kantonen auf Kritik gestossen war.
Betreffend "Gesellschaftlichem Zusammenhalt" liegt ein Schwerpunkt auf Massnahmen
zur Unterstützung der sprachlichen Vielfalt, was unter anderem durch Förderung der
dritten Landessprache ausserhalb der italienischsprachigen Schweiz sowie generell
durch verstärkten schulischen Austausch zwischen den Sprachregionen erreicht
werden soll. Ausserdem sollen die Lebensbedingungen von Schweizer Fahrenden und
Angehörigen der jenischen Bevölkerung als kulturelle Minderheit weiterhin verbessert
werden. Bereits durch die Kulturbotschaft 2012-2015 bemächtigt, unterstützte der
Bundesrat die "Radgenossenschaft der Landstrasse" und die Stiftung "Zukunft für
Schweizer Fahrende", was jedoch nicht sonderlich zur Verbesserung der Lage
beigetragen hatte. Obwohl die Zahl der Standplätze in der betreffenden Periode von 11
auf 15 angestiegen war, nahm die Zahl der Durchgangsplätze von 51 auf 45 ab. Darüber
hinaus verknappt sich die Raumsituation aufgrund kürzlich erfolgter Zunahme
ausländischer Durchreisender, namentlich Angehörigen der Sinti und Roma. Auch die
Europäische Kommission gegen Rassismus (ECRI) zeigte sich besorgt über die
ausbleibenden Verbesserungen und empfahl in ihrem Bericht vom September 2014, die
Raumsituation möglichst rasch zu verbessern und etwas gegen die in der Bevölkerung
herrschende Intoleranz und Ablehnung gegenüber Fahrenden und Jenischen zu
unternehmen. Im Rahmen der neuen Kulturbotschaft will der Bundesrat in diesen
Bereichen aktiv werden.
Um kulturelle "Kreation und Innovation" zu fördern, sieht der Bundesrat verschiedene
Massnahmen vor. Eine der Massnahmen umfasst die Schaffung von finanziellen
Anreizen, damit Schweizer Filme und Koproduktionen mit dem Ausland vermehrt in der
Schweiz realisiert werden können. Hierzu soll das Programm "Filmstandort Schweiz"
(FiSS) geschaffen werden.
Die beantragten finanziellen Mittel für die gesamte Kreditperiode belaufen sich auf CHF
1,12 Mrd., womit der Betrag die vorgesehenen Mittel in der Finanzplanung des Bundes
um 6,2% oder CHF 65,1 Mio. übersteigt. Der jährliche Betrag ist somit auch um
durchschnittlich 3,4% höher als der während der Kulturbotschaft 2012-2015
gesprochene. Hier unternahm der Bundesrat trotz gewichtiger Kritik von Seiten der
Economiesuisse, des SGV sowie der beiden bürgerlichen Parteien FDP und SVP keine
Änderungen im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage. 5
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Im Winter 2017 fand der Israelisch-Palästinensische Konflikt auf aussergewöhnliche Art
und Weise seinen Einzug in die parlamentarische Debatte in Bundesbern. Mittels einer
Motion wollte Nationalrat Quadri (lega, TI) den Bundesrat damit beauftragen, den
Austritt der Schweiz aus der Unesco zu beschliessen. Der Motionär verwies auf diverse
Initiativen, welche von der Sonderorganisation der UNO angestossen worden waren und
mit der Neutralität der Schweiz schlichtweg nicht vereinbar seien; sei dies nun die
Resolution «Besetztes Palästina», welche vorsieht, dass Ost-Jerusalem und das Gebiet
der Al-Aksa-Moschee ausschliesslich als arabisch angesehen werden, oder die
Bezeichnung der Patriarchengräber in Hebron als muslimisches Kulturerbe: Die Unesco
versuche lediglich 3000 Jahre Geschichte auszulöschen, indem sie mit ihrem Vorgehen
historische Fakten verleugne. Daher sei der Verbleib der Schweiz in der Unesco unter
diesen Bedingungen nicht mit dem Neutralitätsgebot vereinbar, weshalb man dem
Beispiel der USA und Israels folgen und aus der Organisation austreten solle.
In seiner Stellungnahme vom Februar 2018 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. Der Auftrag der Unesco sei es, durch internationale Zusammenarbeit zu
Frieden und nachhaltiger Entwicklung in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation beizutragen, wozu auch der Schutz und die Wahrung des
Welterbes zählten. Besonders dort, wo Kulturgüter sich in Konfliktzonen befänden,
spiele die Organisation eine bedeutende Rolle in der Dialogprofilierung zwischen den
Konfliktparteien, womit der Schutz des Kulturerbes gefördert werden könne. Daher
stelle der Bundesrat das Engagement der Schweiz für die UN-Organisation nicht
infrage. 
Der Austritt der USA und die jüngst ihrerseits erfolgte Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels beeinträchtigten gemäss dem Bundesrat den zuvor über den
Verhandlungsweg erreichten Frieden der Zweistaatenlösung. Die Schweiz habe zur
Kenntnis genommen, dass bezüglich der geweihten Stätten in Jerusalem der Status quo
gewahrt werden soll. Schon seit geraumer Zeit unterstütze sie die Entsendung einer
unabhängigen Mission zur faktenbasierten Lagebeurteilung und wie Bundesrat Cassis in
der anschliessenden Nationalratsdebatte im Juni auch anführte, anerkenne die
angesprochene Resolution die Bedeutung der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern
für sämtliche monotheistischen Religionen. Ebenso wurde bei der Aufnahme der
Altstadt von Hebron in die Welterbeliste darauf verwiesen, dass es sich hierbei um eine
Stätte handle, die allen drei Religionen zur Ausübung der jeweiligen Riten und Praktiken
frei zugänglich sei. Mit ihrem Verbleib in der Unesco solle die Schweiz dafür Sorge
tragen, dass diese auch effizient und richtig funktioniert.
Im Nationalrat schienen die bundesrätlichen Argumente auf Anklang zu stossen: Die
Motion wurde mit 127 zu 54 Stimmen bei 11 Enthaltungen und ohne weitere
Wortmeldungen abgelehnt. 6

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Ende Mai 2019 schickte der Bundesrat den Entwurf zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) in die Vernehmlassung. Bis zur
Vernehmlassungsfrist am 20. September 2019 gingen insgesamt 305 Stellungnahmen
ein, die sechs Kernthemen fokussierten: die Umsetzung der Kulturbotschaft
2016–2020, die Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes, die Weiterentwicklung
von (bestehenden) Massnahmen, die Revision des Filmgesetzes und die Finanzmittel zur
Umsetzung der Kulturbotschaft 2021–2024.
Die Umsetzung der Kulturbotschaft 2016–2020 wurde in einer deutlichen Mehrheit der
Stellungnahmen – wobei sich viele Rückmeldungen erst gar nicht zu diesem Punkt
äusserten – positiv bewertet, auch wenn einige Teilnehmende Kritik an der durch
finanzielle Kürzungen und das Stabilisierungsprogramm erschwerten Umsetzung
einzelner Massnahmen übten. Die wenigen Stellungnahmen mit grösseren Vorbehalten
machten insbesondere geltend, dass in der aktuellen Förderperiode zu wenig auf die
Krise des Journalismus oder auf Menschen mit Behinderungen eingegangen worden
sei.
Die Beibehaltung der drei bestehenden Handlungsachsen der Kulturpolitik (kulturelle
Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation) fand, gerade
im Sinne der angestrebten Kontinuität und Verlässlichkeit, ebenfalls breite Zustimmung.
Auch der in diesem Zusammenhang neu eingeführte Akzent der «Digitalisierung» wurde
mehrheitlich befürwortet, wenn auch vereinzelt mit Bedenken: Während einige
Rückmeldungen das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie bemängelten
und für mehr Kohärenz in diesem Bereich eine solche auch explizit forderten, kam von
Seiten des SSV und der SAB die Forderung nach einer vorrangigen Evaluation der bereits
getroffenen Massnahmen. Organisationen wie der SBVV oder die SKKB befürworteten
den Akzent auf der Digitalisierung, ermahnten aber zugleich, dass dieser nicht zu Lasten
der analogen und physischen Objekte gehen dürfe. Lediglich die SVP stand dem Akzent
auf der Digitalisierung gänzlich ablehnend gegenüber, da die Digitalisierung ihrem
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Befinden nach «mit Kultur weder direkt noch indirekt» etwas zu tun habe.
Die zwölf Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur wurden überwiegend positiv
beurteilt, wobei zu einzelnen Massnahmen kritische Töne bzw. Anpassungsvorschläge
geäussert wurden: Während die Ansätze zur Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Kulturbereich, zur Kunstvermittlung oder zu den Halteplätzen für Jenische,
Sinti und Roma sowie nationale und internationale Austausch- und
Kooperationsbestrebungen von allen Teilnehmenden befürwortet wurden, gab es bei
der Entwicklung der musikalischen Bildung einzelne Einwände. Auch wenn die Mehrheit
die Stärkung des Programms «Jugend und Musik» befürwortete, monierte der Kanton
Waadt die Qualitätsanforderungen des Programms und stellte das Modell der
Talentförderung («Talentkarte») in Frage; andere Kantone sowie Organisationen
hingegen forderten die Berücksichtigung kantonaler Talentförderungsprogramme, um
eine Koordination zu ermöglichen. Grosse Vorbehalte seitens einer Mehrheit der
Teilnehmenden bestanden hingegen bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur
Baukultur, trotz grundsätzlicher Zustimmung zum «Konzept Baukultur». Eine Mehrheit
der Kantone sowie die SAGW und die EDK betonten, dass die neue Strategie zur
Förderung der Baukultur – diese wird voraussichtlich Anfang 2020 vom Bundesrat
verabschiedet werden – nicht zu Lasten der Aufgaben in den Bereichen Kulturerbe,
Archäologie und Denkmalpflege gehen dürfte. Teilnehmende aus den Bereichen der
Denkmalpflege und der Architektur bemängelten, dass die geplante Strategie
ausschliesslich zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur diene. 
Die Revision des Filmgesetzes (FiG) wurde kontrovers beurteilt: Während sämtliche
Kantone und die Mehrheit der Parteien sowie Kulturverbände die neu vorgeschlagenen
Verpflichtungen für Online-Filmeanbieter (Investitionspflicht und Quote für
europäische Filme) befürworteten, plädierte die SRG für eine Ausdehnung der
Investitionspflicht auf ausländische Veranstalter mit Werbefenstern in der Schweiz. Die
FDP, die SVP, der Schweizerische Gewerbeverband sowie Vertretungen der
Telekommunikationsbranche lehnten die Neuerungen gänzlich ab, schlossen gar ein
diesbezügliches Referendum nicht aus. Die Kritiker monierten die mangelnde
Verfassungskonformität einer solchen Ausdehnung und bezweifelten die
Durchsetzbarkeit der neuen Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im
Ausland, was zu einer Benachteiligung der inländischen Konkurrenz führen könne. Die
FDP nahm, nebst dem Kanton Zürich, dem Städteverband und der Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete, auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem vorgesehenen
Ausschluss kommerziell tätiger Unternehmen von der Filmkulturförderung ein, während
diese Massnahme von den restlichen 25 Kantonen sowie der BDP, der CVP, der GP und
der SP durchaus begrüsst wurde.
Die vom Bundesrat zur Umsetzung der Kulturpolitik beantragten Finanzmittel betrugen
insgesamt CHF 942.8 Mio., was einer Mittelaufstockung von rund CHF 35.4 Mio. bzw.
einem Wachstum von durchschnittlich 2.9 Prozent pro Jahr entspricht (einschliesslich
einer Teuerung von 1 Prozent). Diese Werte stiessen bei der CVP und dem SGV auf
ungeteilte Zustimmung, wurden aber wiederum von der FDP, der SVP und dem
Gewerbeverband als zu hoch erachtet. Eine grosse Mehrheit begrüsste zwar die
vorgesehene Mittelaufstockung, beantragte aber zugleich eine Erhöhung des
Gesamtfinanzrahmens.
Im Rahmen weiterer vorgeschlagener Gesetzesanpassungen gab einzig die vorgesehene
Streichung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern zu reden: GP, SP, der Städteverband,
diverse Kulturverbände sowie die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn und
offensichtlich der Kanton Bern lehnten diese Massnahme deutlich ab. 7

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Tessiner «Kruzifix-Streit», bei dem es letztlich um das Verhältnis zwischen Kirche
und Staat geht, beschäftigte nun auch die eidgenössischen Räte. Der «Fall», der in der
Zwischenzeit deutlich Kulturkampf-Charakter angenommen hat, begann 1984, als im
Neubau der Schule von Cadro TI – einer Gemeinde im Hinterland von Lugano – in allen
Klassenzimmern Kruzifixe aufgehängt wurden. Dagegen protestierte ein Lehrer bei der
Gemeinde, die sich jedoch hinter die Schulleitung stellte. Unterstützt von der
Vereinigung der Freidenker legte der Lehrer beim Staatsrat Rekurs ein, wurde jedoch
erneut abgewiesen. Anderer Ansicht war das Tessiner Verwaltungsgericht, das die
Beschwerde mit dem Hinweis auf die konfessionelle Neutralität der Schulen (Art. 27
Abs. 3 BV) schützte. Diesen Bescheid mochte die abgewiesene Gemeinde nicht gelten
lassen, und sie zog den Fall ans Bundesgericht. Nach längerem Hin und Her gaben die
Lausanner Richter die Angelegenheit an den Bundesrat weiter, der 1988 unter Berufung
auf die Präambel der Bundesverfassung zugunsten der Gemeinde entschied. Dies
wiederum wollten Lehrer und Freidenker nicht hinnehmen und gelangten mit einer
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Beschwerde an die Bundesversammlung. Am 4. Oktober beschloss die Vereinigte
Bundesversammlung auf Vorschlag der Begnadigungskommission, den Entscheid des
Bundesrates wegen mangelnder Zuständigkeit aufzuheben und den Fall dem
Bundesgericht zur Beurteilung zu überweisen. 8

Erste Teilresultate einer in Rahmen des NFP 21 durchgeführten Studie zeigten, dass die
Landeskirchen in den letzten Jahrzehnten viel von ihrer Autorität und damit auch von
ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedeutung verloren haben. Zwar sind mehr als
93% der Schweizerinnen und Schweizer Mitglieder einer christlichen
Glaubensgemeinschaft, doch die weitaus meisten sind der Auffassung, dass sie auch
ohne Kirche an Gott glauben können. Religiöse Identität wird nicht mehr in der
Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche erfahren, sondern in der individuellen Wahl
aus den verschiedensten Glaubenslehren. So glauben weit über 90% an die Existenz
einer höheren Macht, aber nur noch 60% an den christlichen Gott. Dennoch steht für
drei Viertel der Befragten ein Kirchenaustritt nicht zur Diskussion, offenbar weil die
Kirchenmitgliedschaft als eine der Selbstverständlichkeiten des Lebens erachtet wird. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.10.1990
MARIANNE BENTELI

Im Tessiner 'Kruzifix-Streit' fällte das Bundesgericht sein Urteil. Es befand, derart
symbolträchtiger Wandschmuck verstosse gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen
konfessionell neutralen Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, weshalb die
Kruzifixe in den Klassenzimmern zu entfernen seien. Das Urteil löste in katholischen
Kreisen und insbesondere im Tessin Bestürzung aus und führte zu drei Interpellationen
an den Bundesrat, welche bis zu Ende des Berichtsjahres im Parlament nicht behandelt
wurden. Der Bundesrat liess aber im Dezember seine Stellungnahme dazu
veröffentlichen. Er verwies darauf, dass er ursprünglich anders entschieden habe als
das Bundesgericht. Aus Rücksicht auf den Grundsatz der Gewaltenteilung stehe es ihm
jedoch nicht zu, das Urteil des Bundesgerichts zu kritisieren. Nach seiner Ansicht
beschränke sich das Urteil jedoch auf öffentliche Schulen und dürfe ausserhalb
derselben keinen Präzedenzcharakter haben. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 12.03.1991
MARIANNE BENTELI

Die verschiedenen zum Tessiner Kruzifixstreit hängigen Interpellationen wurden von
den eidgenössischen Räten behandelt. Dass sich zumindest der Nationalrat nicht in
diese heikle rechtliche Frage einmischen will, wurde klar, als er den Antrag des
Interpellanten Ruckstuhl (cvp, SG) auf Diskussion der bundesrätlichen Antwort
ablehnte. Etwas länger wurde die Angelegenheit im Ständerat aufgrund einer
Interpellation Danioth (cvp, UR) debattiert. Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen,
wie weit Bundesrat und Parlament bei der Beurteilung ähnlicher Fälle an das Urteil aus
Lausanne gebunden wären, und ob es sich beim Kruzifix um ein allgemein christliches
oder ein spezifisch katholisches Symbol handle. Bundesrat Koller bekräftigte noch
einmal die Auffassung der Regierung, wonach es ihr nicht zustehe, Entscheide des
Bundesgerichts zu kritisieren, vertrat aber dennoch die Meinung, das Urteil müsse sich
auf Klassenzimmer öffentlicher Schulen beschränken und dürfe keinesfalls eine
Verbannung der christlichen Symbole aus dem öffentlichen Leben bedeuten. 11

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Eine grossangelegte Nationalfondsstudie über die religiöse Ausrichtung der
Wohnbevölkerung in der Schweiz entkräftete die bisher allgemein vertretene
Säkularisierungsthese. Die Bindung an die traditionellen Kirchen nimmt zwar stetig ab,
doch führt dies nicht zum Atheismus, sondern zu einer individuell gefärbten
Religiosität, welche sich aus verschiedenen, auch ausserchristlichen Quellen
zusammensetzt. Die Studie erlaubte auch die Feststellung, dass sich Spuren des
einstigen konfessionellen Milieus, welches vor allem auf katholischer Seite bis in die
Mitte der sechziger Jahre recht geschlossen war, heute praktisch nur noch im
Abstimmungsverhalten und in der parteipolitischen Landschaft der Schweiz
niederschlagen. Auch bei der wachsender Distanz zu der Kirche kann die Verankerung
in einer Partei wie der CVP zunächst erhalten bleiben. Zumindest scheint sich die
Lockerung der Kirchenbindung erst mit einer Phasenverzögerung auf die Politik
auszuwirken. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.04.1992
MARIANNE BENTELI
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In einem von der Römisch-katholischen Zentralkonferenz (RKZ) — der Vereingung der
Kantonalkirchen — in Auftrag gegebenen Gutachten kamen namhafte Juristen,
Politikwissenschafter und Theologen zum Schluss, die Einsetzung von Haas als
Weihbischof mit Nachfolgerecht sei 1988 in Verletzung völkerrechtlicher und
innerkirchlicher Bestimmungen erfolgt. Insbesondere seien die Konkordatsrechte des
Kantons Schwyz verletzt und gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen
worden. Sie vertraten die Ansicht, eine Reform der Bischofswahlen dränge sich
zwingend auf, da sonst entsprechend umstrittene Ernennungen in den Bistümern Basel
und St. Gallen folgen könnten. 

Die katholische Bischofskonferenz, welche nach wie vor ihre Hoffnungen in eine
persönliche Intervention des Papstes setzt, distanzierte sich vom Gutachten der RKZ,
welcher sie vorwarf, damit ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Die Bündner
Regierung gab ihrerseits ein Gutachten in Auftrag. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.11.1992
MARIANNE BENTELI

Die eskalierenden Spannungen im Bistum Chur veranlassten den Bundesrat nach
Rücksprache mit den betroffenen Kantonsregierungen gegen Ende Jahr erstmals, in
dieser Angelegenheit offiziell in Rom vorstellig zu werden. Der Sonderbotschafter
beim Vatikan übermittelte dem Papst eine Botschaft, in welcher die Landesregierung
der Sorge der sieben Bistumskantone (Graubünden, Glarus, Zürich, Uri, Schwyz, Ob-
und Nidwalden) Ausdruck verlieh. Der Bundesrat bezog in der Intervention selber aber
keine Stellung, da er die Affäre Haas nach wie vor als innerkirchliche Angelegenheit
betrachtet. 14

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.12.1992
MARIANNE BENTELI

Die von der schweizerischen Bischofskonferenz erwogene Möglichkeit, die Kontroverse
um Bischof Haas durch eine Abtrennung des Kantons Zürich — und eventuell auch der
Innerschweiz — vom Bistum Chur (beispielsweise in Form einer apostolischen
Administratur) zu entschärfen, wurde von Rom vorläufig verworfen. Ohne die offizielle
Stellungnahme des Vatikans abzuwarten, erklärte der Vorsitzende der
Glaubenskongregation und enge Vertraute des Papstes, Kardinal Rauber, Haas werde im
Amt bleiben, und er sehe keine juristische oder institutionelle Lösung des Konfliktes.
Auch in der Schweiz war der Vorschlag verschiedentlich als Scheinlösung kritisiert
worden, die verkenne, dass es sich hier nicht um eine Gebietsfrage, sondern um ein
personelles Problem in Gestalt des äusserst konservativen, der Glaubensgemeinschaft
"Opus Dei" nahestehenden Haas handle. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Im Tessin wurde eine neue Runde im Kruzifix-Streit eingeläutet. Nachdem das
Bundesgericht 1990 entschieden hatte, ein derart symbolträchtiger Wandschmuck
verstosse in Schulstuben gegen Art. 27 Abs. 3 BV, welcher einen konfessionell neutralen
Unterricht in den öffentlichen Schulen garantiert, geriet nun der kantonale
Parlamentssaal in Bellinzona ins Visier der Freidenker. In einer 1989 eingereichten
Petition kritisierten sie, es sei unziemlich, dass das Parlament seine Funktion im
Zeichen religiöser Symbole wahrnehme. Das Tessiner Kantonsparlament lehnte die
Petition mit 51 zu 15 Stimmen bei drei Enthaltungen klar ab und sprach sich damit
deutlich für die Beibehaltung des religiösen Wandschmuckes aus. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.1993
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz ist der Anteil der Protestanten in den letzen Jahren merklich
zurückgegangen. Wie die definitiven Resultate der Volkszählung von 1990 ergaben,
stellen sie heute nur noch 40,0% der Wohnbevölkerung (1980: 44,3%). Der Anteil der
Katholiken blieb mit 46,3% (47,9%) hingegen praktisch stabil. 1980 wiesen noch neun
Kantone eine absolute protestantische Mehrheit auf, nämlich Appenzell Ausserrhoden,
Basel-Land, Bern, Glarus, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau, Waadt und Zürich. Zehn
Jahre später waren es nur noch vier, da in den Kantonen Glarus, Neuenburg, Thurgau,
Waadt und Zürich der Anteil der Protestanten in dieser Periode unter 50% sank. Bern
bleibt bei weitem die stärkste reformierte Bastion (72,2%), gefolgt von Appenzell
Ausserrhoden (57,4%) und Schaffhausen (56,3%). 13 Kantone – die Innerschweiz sowie
die Kantone Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Jura, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Tessin
und Wallis – sind mehrheitlich, meist mit gegen 80% katholisch. An der Spitze steht Uri
(89,1%), gefolgt von Wallis (88,5%), Obwalden (87,8%) und Appenzell Innerrhoden
(85,6%).

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.08.1993
MARIANNE BENTELI
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Die Zahl jener, die sich als konfessionslos bezeichnen, hat sich innert zehn Jahren von
3,8 auf 7,4% fast verdoppelt. In Basel-Stadt erklärte sich mehr als ein Drittel der
Bevölkerung (34,5%) als konfessionslos; im Kanton Genf rangierten die
Konfessionslosen mit einem Anteil von 19,0% noch vor den Protestanten an zweiter
Stelle. Nur knapp über 1% Konfessionslose wurden in den Kantonen Uri, Obwalden und
Appenzell Innerrhoden registriert. 

Als Folge der Einwanderung verdreifachte sich die Zahl der Angehörigen des Islams auf
insgesamt 2,2% der Wohnbevölkerung. 17

Im Kanton Zürich wurde eine Volksinitiative auf Trennung von Kirche und Staat
eingereicht. Offiziell wurde dabei der Grundsatz der Rechtsgleichheit angesprochen,
gegen welchen der Staat, nach Ansicht der Initianten, durch die finanzielle Bevorzugung
einzelner Religionsgemeinschaften verstösst. Dem rechtsbürgerlichen Initiativkomitee
wurde allerdings unterstellt, dass es ihm in erster Linie darum gehe, die Kirchen über
eine Schmälerung ihrer materiellen Basis politisch mundtot zu machen, da die
engagierten Stellungnahmen kirchlicher Kreise zu Zeitfragen vielen bürgerlichen
Kritikern schon lange ein Dorn im Auge seien. Die Kantonsregierung und die
Landeskirchen sprachen sich gegen die Initiative aus. Gewissermassen als
Gegengewicht zur Volksinitiative verlangte eine parlamentarische Initiative aus CVP-
Kreisen, dass neben den drei Landeskirchen auch weiteren Religionsgemeinschaften
die Möglichkeit einer öffentlichrechtlichen Anerkennung zu gewähren sei. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.09.1993
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgericht sprach sich indirekt für Toleranz gegenüber Religionen aus, die in
der Schweiz öffentlichrechtlich nicht anerkannt sind. Es stützte die Beschwerde eines
muslimischen Vaters, der gegen die Schulbehörden des Kantons Zürichs rekurrierte,
weil diese seine Tochter zwingen wollten, am (gemischtgeschlechtlichen)
obligatorischen Schwimmunterricht teilzunehmen. Das Bundesgericht befand
einstimmig, das öffentliche Interesse am Schwimmunterricht sei nicht so gewichtig,
dass deswegen auf religiöse Anschauungen einer Minderheit keine Rücksicht
genommen werden könne. Auch das Bundesamt für Ausländerfragen zeigte Verständnis
für Bräuche ausserchristlicher Religionen. Es wies die kantonalen und kommunalen
Behörden an, Personen, die aus religiösen Gründen eine Kopfbedeckung tragen, zu
gestatten, sich für Identitätsausweise so photographieren zu lassen. Mit dieser
Regelung konnte der "Schleier-Streit" beigelegt werden, den Türkinnen in Biel ausgelöst
hatten, als sie sich den Weisungen der dortigen Fremdenpolizei widersetzten, sich
ohne Kopftuch ablichten zu lassen.

Hingegen lehnte das Bundesgericht die Beschwerde eines Sikhs ab, welcher die
Helmtragpflicht als Verletzung seiner Religionsfreiheit angefochten hatte, da es beim
Wechsel vom Turban zum Helm zu einem von seiner Religion verbotenen Entblössen
des Kopfes in der Öffentlichkeit komme. 19

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.11.1993
MARIANNE BENTELI

Nach den Auseinandersetzungen um die Ernennung des Churer Bischofs Wolgang Haas
kam der Wahl eines neuen Bischofs in der Diözese Basel - mit 10 Kantonen und 1,1 Mio
Katholiken das grösste Schweizer Bistum - besondere Bedeutung zu. Aufgrund des
Konkordates von 1828, welches dem Domkapitel und den Regierungen der betroffenen
Kantone weltweit einmalige Rechte bei der Wahl eines Bischofs zugesteht, konnte
davon ausgegangen werden, dass sich so umstrittene Vorkommnisse wie bei der
Einsetzung von Haas nicht wiederholen würden. Die Wahl verlief denn auch ungestört
und ohne laute Töne. Gewählt - und vom Papst bestätigt - wurde der Stadtberner
Pfarrer und Dekan Hansjörg Vogel, der in Kirchenkreisen als profiliert und
aufgeschlossen gilt. 

Gleichzeitig mit der Bestätigung Vogels ernannte der Papst den eher als
traditionalistisch eingeschätzten Walliser Priester Pierre Burcher zum neuen
Weihbischof des Bistums Freiburg-Lausanne-Genf. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.07.1994
MARIANNE BENTELI
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Der Regierungsrat des Kantons Zürich beantragte dem Kantonsrat, die vor Jahresfrist
eingereichte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung zu empfehlen. Zuvor hatten sich schon die katholische Zentralkonferenz
und die protestantische Synode dezidiert gegen die Initiative ausgesprochen. Im Kanton
Aargau lehnten Regierung und Kirchen eine analoge Motion der SD ebenfalls ab. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.08.1994
MARIANNE BENTELI

Überraschend trat im Herbst auch der Oberhirte des Bistums St. Gallen, Otmar Mäder
zurück. St. Gallen ist wie Basel eine der wenigen Diözesen der Welt, in denen der
Bischof nicht von Rom ernannt, sondern von einem lokalen Gremium gewählt wird,
wobei allerdings - anders als in Basel - die Kandidaten bereits vor der Wahl der
Zustimmung des Vatikans bedürfen. Bis zur Bestellung des neuen Bischofs wurde die
Diözese einem Administrator unterstellt. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.10.1994
MARIANNE BENTELI

Ende 1993 deponierte der Waadtländer PdA-Abgeordnete Zisyadis eine Motion, mit
welcher er den Bundesrat aufforderte, eine Fachstelle für Religionsfragen zu schaffen,
die beobachtet, wo die Kirchen, aber auch Sekten und andere Religionsgemeinschaften
stehen und wie und in welchem Mass sie die gesellschaftliche Entwicklung prägen und
beeinflussen. In seiner schriftlichen Stellungnahme zur Motion, welche im Berichtsjahr
noch nicht vom Plenum behandelt wurde, lehnte der Bundesrat die Schaffung einer
deratigen Stelle aus Gründen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen
ab. Nach dem Sektendrama von Cheiry (FR) und Granges-sur-Salvan (VS), bei dem in
einer Art Endzeitaktion 48 Mitglieder eines obskuren Sonnentemplerordens ihr Leben
verloren, doppelte Zisyadis mit einer Interpellation nach. In seiner Antwort bedauerte
der Bundesrat diese Tragödie, vertrat aber die Ansicht, dass auch ein Bundesamt für
Religionsfragen ein solches Geschehen nicht hätte verhindern können. Aus diesem
Grund sah er keine Veranlassung, auf seine ursprüngliche Stellungnahme
zurückzukommen. 23

MOTION
DATUM: 10.10.1994
MARIANNE BENTELI

Die Diskussion über den Bistumsartikel in der Bundesverfassung kam erneut in Gang.
Angesichts der Arbeitsüberlastung der Schweizer Bischöfe, welche immer häufiger zu
gesundheitsbedingten vorzeitigen Rücktritten führt, forderte der Präsident der
Schweizerischen Bischofskonferenz eine baldige Restrukturierung vor allem der drei
grossen Diözesen Basel, Chur und Freiburg-Lausanne-Genf. Bereits 1982 hatte eine von
der Bischofskonferenz eingesetzte Projektkommission die Schaffung von drei neuen
Bistümern mit Sitz in Genf, Zürich und Luzern vorgeschlagen, was bei den anderen
Konfessionen teilweise kritisch aufgenommen worden war. Gemäss Verfassung (Art. 50
Abs. 4) muss der Bund die Errichtung neuer Bistümer auf schweizerischem Gebiet
genehmigen. Diese Bestimmung, welche auf die vom Kulturkampf geprägte Totalrevision
der Bundesverfassung von 1874 zurückgeht, wird von den Katholiken als
diskriminierende Anomalie empfunden, weshalb der Präsident der Bischofskonferenz
erneut die baldige Abschaffung des Bistumsartikels verlangte. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.1994
MARIANNE BENTELI

Aber auch Politiker wurden in dieser Richtung aktiv. Bereits zwei Monate vor dem
Appell der Bischofskonferenz hatte Nationalrat Leuba (lp, VD) den Bundesrat in einer
Interpellation aufgefordert, die Abschaffung des Bistumsartikels voranzutreiben. Leuba
argumentierte, der Artikel widerspreche dem von den Stimmbürgern am 25.
September angenommenen Anti-Rassismusgesetz, das ausdrücklich auch die
Diskriminierung aus Gründen der Religionszugehörigkeit unter Strafe stellt. In seiner
Antwort bestritt der Bundesrat zwar, dass der Bistumsartikel einen Fall von
Diskriminierung im Sinn der internationalen Konvention gegen den Rassismus darstelle.
Er räumte aber ein, dass diese Bestimmung mit der Regelung der konfessionellen
Konflikte an Bedeutung verloren habe, weshalb er sich bereit erklärte, bei einer
Totalrevision der Bundesverfassung die Aufhebung des Artikels zu beantragen, wie dies
bereits eine überwiesene Motion des Nationalrates von 1972 verlangt hatte. 

Nicht bis zu einer Totalrevision der Bundesverfassung möchte der Aargauer Ständerat
Huber (cvp) warten. In der Wintersession reichte er eine parlamentarische Initiative für
eine ersatzlose Streichung von Art. 50 Abs. 4 BV ein. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI
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In einem ungewöhnlichen Vorgang unterstellte die Ausländerkommission, in Absprache
mit dem Patriarchat von Belgrad und den hiesigen serbisch-orthodoxen
Kirchgemeinden – mit rund 100'000 Gläubigen die drittgrösste christliche
Glaubensgemeinschaft in der Schweiz –, diese einer Notverwaltung. Die Massnahme
drängte sich auf, da der für die Schweiz zuständige, in Hildesheim (D) residierende
Patriarch trotz anderslautenden Empfehlungen immer wieder pointiert konservativ-
nationalistische und zudem oft schlecht ausgebildete Priester seiner Wahl in die
Schweiz geschickt und sich um rechtliche Dinge wie die Aufenthaltsbewilligung foutiert
hatte. Es wird nun eine Gesamtregelung für die Bewilligung von orthodoxen Geistlichen
angestrebt, ähnlich wie sie für die muslimischen Imame besteht. Damit soll eine gewisse
Fähigkeit zur Integration in die hiesige Gesellschaft und der Wille dazu sichergestellt
werden. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.02.2001
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich unternahm den Versuch, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat
im Sinn einer Entflechtung und einer Anerkennung zusätzlicher
Glaubensgemeinschaften grundsätzlich neu zu regeln. Diese Vorlage war im Kampf
gegen die letzte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat in Aussicht gestellt
worden, die 1995 mit zwei Drittel Nein-Stimmen verworfen worden war. Zentraler
Streitpunkt in den Debatten war die staatliche Anerkennung ausserchristlicher
Religionsgemeinschaftensowie die (eng damit zusammenhängende) Autonomie aller
anerkannter Gruppen, auch ausländischen Mitgliedern das Stimm- und Wahlrecht
zuzubilligen. Die Hürden für die Anerkennung neuer Glaubensgemeinschaften wären
hoch gelegen: 30 Jahre Wirken in der Schweiz, mehr als 3000 Mitglieder im Kanton
Zürich, Anerkennung der Grundwerte der Schweizer Rechtsordnung, Bejahen des
Religionsfriedens, Pflege einer inneren Demokratie und Offenlegung der Finanzen,
weshalb eine baldige Anerkennung des Islam wohl kaum in Frage gekommen wäre. Für
die Anerkennung weiterer religiöser Gemeinschaften votierten im Kantonsrat SP,
Grüne, CVP und eine Mehrheit der FDP; die SVP und eine Mehrheit der EVP stellten sich
wegen einer möglichen Offizialisierung des Islam dagegen. Dem Souverän wurden drei
zusammenhängende Vorlagen unterbreitet: eine Verfassungsänderung (Grundsatz der
Anerkennung weiterer Glaubengemeinschaften und Ausländerstimmrecht) sowie zwei
Gesetzesrevisionen (Verhältnis zwischen dem Kanton und den bereits anerkannten
Kirchen sowie Verfahren der Anerkennung neuer Religionsgemeinschaften). EVP, EDU
und vor allem SVP bekämpften die Vorlage auch im Abstimmungskampf mit dem Slogan
«Kein Geld für Koranschulen» aufs heftigste. Unterstützung erhielten sie von einem Teil
der FDP, der eine völlige Trennung von Kirche und Staat anstrebt. Vor diesem
Hintergrund hatten die Vorlagen keine Chance an der Urne: Die Verfassungsänderung
scheiterte mit 55 Prozent Nein-Stimmen, das Kirchengesetz mit knapp 54 Prozent und
das Anerkennungsgesetz mit 64 Prozent. 27

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gemäss einer repräsentativen Umfrage, die nach 1989 zum zweiten Mal den religiösen
Bewusstseinsstand in der Schweiz untersuchte, steht Religion in der spätmodernen
Gesellschaft in einem Spannungsfeld, das durch zwei Pole charakterisiert ist: zum
einen durch die von den herkömmlichen Agenturen und neuen religiösen Institutionen
und Netzwerken vertretene «institutionelle Religion», zum andern durch die
«universale Religion». Deren «Angehörige» gehörten keinem bestimmten Bekenntnis
an. Sie glaubten zum Beispiel an die Existenz einer höheren Macht, ordneten den Tod in
den Kreislauf von Werden und Vergehen ein, beteten in verschiedensten Lebenslagen
und verfügten über beträchtliche ethische Ressourcen (Bekenntnis zu
Menschenrechten). Diese Überzeugungen trügen wesentlich zu ihrem emotionalen
Gleichgewicht und zu ihrer weltanschaulichen Orientierung bei, würden jedoch als
Privatsache betrachtet. 28

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.01.2005
MAGDALENA BERNATH

Das Resultat der Minarett-Initiative wurde zum Ausgangspunkt dreier weiterer Anliegen,
welche das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionsgruppen fördern
wollten. So verlangte eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) zur Verstärkung
des interreligiösen Dialogs die Schaffung einer eidgenössischen Kommission für
Religionsfragen. Eine Motion Rennwald (sp, JU) forderte die Einrichtung eines
interparlamentarischen Dialoges zum Abbau der durch die Annahme der Minarett-
Initiative erzeugten Misstöne im Ausland. Beide Vorstösse wurden vom Nationalrat
deutlich abgelehnt, da sie Kommission und Bundesrat folgend, die Anliegen durch
bestehende Strukturen bereits als erfüllt erachteten. Auf mehr Zustimmung vom
Bundesrat stiess das Postulat Amacker-Amann (cvp, BS), mit welchem die Diskussion zur

POSTULAT
DATUM: 18.06.2010
MARLÈNE GERBER
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Verankerung eines Religionsartikels in der Bundesverfassung wieder aufgenommen
wurde. Dieser soll das Verhältnis zwischen Kirchen, anderen Religionsgemeinschaften
und dem Staat konkret und verbindlich regeln. Im Parlament wurde die Diskussion über
dieses Postulat in der Sommersession bekämpft und verschoben. Schlussendlich wurde
das Geschäft 2012 abgeschrieben, da es mehr als zwei Jahre hängig war. 29

Die Frage, inwiefern dem Islam über seine religiösen und gesellschaftlich-kulturellen
Symbole wie dem Kopftuch oder der Burka in einer säkularen, aber in christlicher
Tradition stehenden Gesellschaft Sichtbarkeit zugestanden wird, beschäftigte nicht nur
die Legislativen. So fanden sich etwa die öffentlich-rechtlichen Medien unverhofft im
Spannungsfeld zwischen den von der Gesellschaftsmehrheit vertretenen Werte und der
durch eine Minorität gleichermassen beanspruchten Glaubens- und Religionsfreiheit
wieder. Der Fall einer Westschweizer Journalistin und kopftuchtragender Muslima, die
sich um eine Stelle beim öffentlichen Westschweizer Radio bewarb, drängte die
Journalistenzunft zur Auseinandersetzung mit ihrem gesellschafts- und
verfassungspolitischen Selbstverständnis. Dabei gingen die Meinungen über die
Gewichtung der Glaubens- und Religionsfreiheit im grundsätzlich religionsneutralen
Angebot des öffentlich-rechtlichen Senders auch SRG-intern weit auseinander. Mit
Hinweis auf die Singularität des Falls sah die SRG von einer schweizweiten Regelung der
Kopftuchfrage ab und überliess den Entscheid der Westschweizer RTS, die ihren
Mitarbeitenden das sichtbare Tragen religiöser, aber auch politischer Symbole im
Rahmen ihrer Berufsausübung in der Öffentlichkeit verbot. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Der Ständerat beschäftigte sich im März als Erstrat mit der im Vorjahr vom Kanton
Aargau eingereichten Standesinitiative für ein nationales Verhüllungsverbot im
öffentlichen Raum. Dieses fusst auf einem durch die zuständige Aargauer
Parlamentskommission für Sicherheit abgeänderten Vorstoss der Schweizer
Demokraten für ein schweizweites Burkaverbot, der vom aargauischen Grossen Rat
deutlich angenommen worden war. Während die Mehrheit der SPK-SR die Initiative zur
Ablehnung empfahl, hoffte eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit vergeblich
auf deren Annahme: Mit 24 zu vier Stimmen gab die Kleine Kammer der Initiative keine
Folge. Die Befürworter der Vorlage bemühten sich hervorzuheben, dass die öffentliche
Sicherheit (auch und gerade vor vermummten Randalierern) im Zentrum ihres Anliegens
stünde. Auf eine Darlegung der primär religions- und gesellschaftspolitisch
begründeten Motivation des Anliegens (Burka-/Niqab- bzw. Verschleierungsverbot im
öffentlichen Raum), wie sie noch auf kantonaler Ebene diskutiert worden war, wurde
verzichtet. Auch die Initiativgegner rangen um eine politisch korrekte Begründung ihres
Standpunkts. Staatspolitisch argumentierend, identifizierten sie die Kantone als
Garanten der öffentlichen Sicherheit und sprachen dem Bund die entsprechende
Kompetenz ab. Der Nationalrat hat das Geschäft noch nicht behandelt. Zum
Verschleierungsverbot aus Sicht der geltenden Rechtsordnung siehe hier. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.03.2011
SUZANNE SCHÄR

Das in Bern geplante „Haus der Religionen“, unter dessen Dach gemäss Vereinszweck
Muslime, Aleviten, Hindus, Buddhisten, Christen, Juden, Baha’i und Sikh zum
friedlichen Dialog zusammenfinden sollen, erhielt Ende Juli die Gesamtbaubewilligung.
Eine Mantelnutzung (Wohnen, Verwaltung, Gewerbe) des durch private Investoren
getragenen Baus soll die Errichtung und den Unterhalt des eigentlichen Kultuszentrums
querfinanzieren und langfristig absichern. Stadt und Kanton Bern engagieren sich mit
diversen finanziellen Beiträgen. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.05.2011
SUZANNE SCHÄR

Im Mai des Berichtsjahr reichte das überparteiliche Komitee „Guastafeste“
(Spielverderber) rund um den streithaften Journalisten Giorgio Ghiringhelli im Kanton
Tessin eine Volksinitiative ein, die ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum
verlangt. Damit wird die Stimmbevölkerung des Kantons Tessin als erster Schweizer
Souverän zu einem Verhüllungsverbot Stellung nehmen. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.05.2011
SUZANNE SCHÄR

01.01.65 - 01.01.22 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Nachgang der Minarettinitiative bemühten sowohl Befürworter als auch Gegner des
Minarettverbots die Gerichte. Das Langenthaler Komitee „Stopp Minarett“ war nach der
Ablehnung seiner Baubeschwerde gegen das Minarett an das Berner Verwaltungsgericht
gelangt, dessen Entscheid Ende 2011 noch ausstand. Muslimische Organisationen
reichten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zwei Einsprachen
ein. Erstmals in der Geschichte ihrer Beziehungen zum EGMR legte die Schweiz ihr Veto
ein und blockierte damit die Behandlung der beiden Einsprachen durch die Grosse
Kammer des EGMR. Eine kleine Kammer beurteilte die Klagen im Juli, allerdings ohne
dabei auf die Frage der Vereinbarkeit von Minarettverbot und der durch die
europäische Menschenrechtskonvention geschützten Religionsfreiheit einzutreten. Das
Gericht hielt – inhaltlich übereinstimmend mit dem EJPD – fest, dass die Kläger den
nationalen Instanzenweg hätten gehen müssen. Das Klagerecht beim EGMR wäre ihnen
unter der Bedingung gewährt worden, dass Schweizer Behörden und Gerichte ein
konkret geplantes oder eingereichtes Baugesuch mit Berufung auf das Minarettverbot
abgelehnt hätten. 34

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.07.2011
SUZANNE SCHÄR

Im Rahmen der ausserordentlichen Session zur Migrationspolitik im September
beschäftigte sich nach der Kleinen auch die Grosse Kammer mit einem Vorstoss für ein
generelles Vermummungsverbot im öffentlichen Raum. Eine Motion Freysinger (svp,
VS) „Runter mit den Masken“ suchte den Weg über das Bundesgesetz über Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit. Der Bundesrat erkannte keine Bundeskompetenz
und verwies auf die beiden unteren Staatsebenen. Der Nationalrat nahm die Motion
aber mit 101 zu 77 Stimmen bei neun Enthaltungen und zwölf unbegründeten Absenzen
an. Die BDP und die SVP-Fraktion stimmten einstimmig, die CVP-Fraktion mit
überwiegender Mehrheit, die FDP-Fraktion (acht der neun Enthaltungen stammten von
den Freisinnigen) zur Hälfte dafür. Grüne und Sozialdemokraten stellten sich
geschlossen dagegen. Der Ständerat lehnte die Motion im Folgejahr hingegen ab. 35

MOTION
DATUM: 28.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Der Nationalrat nahm eine Motion Reimann (svp, SG) teilweise an, die den Bundesrat
beauftragte, sich gegen religiöse Intoleranz, insbesondere die Verfolgung von Christen
durch islamistische Kräfte im Irak einzusetzen. In ihrer Stellungnahme wies die
Regierung darauf hin, dass nicht nur die irakischen Christen, sondern die dortige
Bevölkerung als Ganzes von religiös mitbegründeter Intoleranz und Gewalt betroffen
seien. Folglich lehne er es ab, eine UNO-Resolution einzubringen, welche die
Errichtung einer Schutzzone für den christlichen Teil der Bevölkerung zum Ziel hätte.
Jede Form religiöser Intoleranz sei, unabhängig von der Zielgruppe, international zu
bekämpfen. Der Nationalrat pflichtete in der Resolutionsfrage dem Bundesrat bei und
stimmte den anderen Punkten des Anliegens stillschweigend zu. Der Ständerat hat das
Geschäft im Berichtsjahr noch nicht behandelt. 36

MOTION
DATUM: 30.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Auf Mehrheitsantrag seiner Aussenpolitischen Kommission (APK) wies der Nationalrat
eine Petition der Arbeitsgemeinschaft Religionsfreiheit mit dem Titel „Volle
Religionsfreiheit und Gleichberechtigung für Christen in islamischen Ländern“ mit 177
zu 66 Stimmen ab. Neben der geschlossen stimmenden SVP, vermochten sich nur einige
Vertreter der CVP- und SP-Fraktionen für das Anliegen erwärmen. Die Petitionäre
hatten zum einen verlangt, dass der Bundesrat sich für die volle Religionsfreiheit und
Gleichberechtigung von Christen in islamischen Ländern verwende. Zum anderen
hatten sie gefordert, dass der Schweiz die Unterzeichnung internationaler Abkommen
nur noch mit jenen Ländern erlaubt sein soll, die den Minderheitenschutz verfassungs-,
allenfalls vertragsrechtlich garantierten. 37

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 30.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Die staatpolitische Kommission des Nationalrats (SPK) empfahl mit präsidialem
Stichentscheid (bei 12 zu 12 Stimmen) Folgegeben für eine parlamentarische Initiative
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), die christlichen Symbolen im öffentlichen Raum ein
verfassungsrechtliches Vorrecht vor anderen religiösen Zeichen einräumen möchte.
Damit soll verhindert werden, dass mit Berufung auf die Glaubens- und
Gewissensfreiheit eine Entfernung der im gesellschaftlichen Alltag verankerten
Insignien christlicher Kultur und Tradition erwirkt werden könnte. Da die ständerätliche
SPK im Herbst des Berichtsjahrs mit Verweis auf die geforderte religiöse Neutralität des
Staats gegenteiliger Meinung war, gelangt das Geschäft zum Entscheid an die Räte.
Dieser ist für 2012 vorgesehen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.10.2011
SUZANNE SCHÄR
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Eine Parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) (siehe auch hier), die ein
Verbot der sexuellen Verstümmelung (Beschneidung und Infibulation) von Frauen
verlangte, tangierte sowohl gesellschafts- und religionspolitische Fragen als auch
Aspekte des Persönlichkeitsschutzes. Der Nationalrat hatte einer entsprechenden
Anpassung des Strafgesetzbuchs (StGB) Ende 2010 auf Empfehlung seiner Kommission
zugestimmt, während der Ständerat in der Detailberatung davon abgewichen war. In der
Differenzbereinigung schloss sich der National- dem Ständerat an, so dass im Herbst
des Berichtsjahrs beide Räte dem Verstümmelungsverbot zustimmten. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
SUZANNE SCHÄR

In der Frühjahrssession 2012 bestätigte die Kantonskammer den im Vorjahr vom
Nationalrat gefällten und vom Bundesrat gestützten Entscheid zur Motion Reimann (svp,
SG), welche die Verfolgung religiöser Minderheiten im Irak durch zusätzliche
Massnahmen auf nationaler und internationaler Ebene unterbinden will. Seiner grossen
Kammer und dem Bundesrat folgend lehnte der Ständerat jedoch eine im Geschäft
enthaltene Forderung ab, welche von der Schweiz verlangt hätte, bei der UNO eine
Resolution zur Errichtung von Schutzzonen für einen bestimmten Teil der christlich-
irakischen Bevölkerung zu deponieren.

MOTION
DATUM: 08.03.2012
MARLÈNE GERBER

Im Juni des Berichtjahres erfolgte in Bern der Spatenstich zum „Haus der Religionen“,
unter dessen Dach alle Religionen zum friedlichen Dialog zusammenfinden sollen. Die
Überbauung an der Europastrasse soll auch Wohnungen, Restaurations- und
Detailhandelsbetriebe umfassen. Der erfolgte Spatenstich entsprach einem grossen
Meilenstein, da der Baubeginn aufgrund von Einsprachen und fehlenden finanziellen
Mitteln mehrmals verzögert worden war. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.06.2012
MÄDER PETRA

Mit 87 zu 93 Stimmen beerdigte der Nationalrat eine aargauische Standesinitiative für
ein nationales Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum in der Herbstsession 2012 nur
äusserst knapp. Neben den geschlossenen Fraktionen der BDP und der SVP erhielt das
Anliegen auch von einer Grossmehrheit der CVP-Fraktion sowie einem Drittel der
liberalen Fraktion Unterstützung. 41

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
MARLÈNE GERBER

Die vom Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut (SPI) herausgegebene
Kirchenstatistik 2013 ortete eine Stagnation der absoluten Anzahl Katholiken bei 3 Mio.
Anhängern, was die Autoren in erster Linie auf die Einwanderung zurückführten.
Hiervon habe die römisch-katholische Kirche deutlich mehr profitiert als die
evangelisch-reformierte. In relativen Zahlen schrumpfte der Anteil Katholiken in den
letzten vier Jahrzehnten von 49% auf 38%, derjenige der Reformierten denn auch von
46% auf 28%. Gut ein Fünftel der in der Schweiz lebenden Bevölkerung gehörte im 2011
keiner Konfession mehr an. Gemäss Studie lassen sich noch ein Drittel aller römisch-
katholischen sowie beinahe die Hälfte der evangelisch-reformierten Eheleute kirchlich
vermählen. 42

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.11.2013
MARLÈNE GERBER

Nach der knappen Ablehnung der parlamentarischen Initiative Glanzmann-Hunkeler
(cvp, LU) im Vorjahr, beschäftigte sich das Parlament im Berichtsjahr erneut mit der
Frage betreffend die Präsenz von religiösen Symbolen im öffentlichen Raum. In Form
eines Postulats forderte Thomas Aeschi (svp, ZG) vom Bundesrat, den Regelungsbedarf
in dieser Angelegenheit darzulegen. Konkret verlangte der Postulant eine Stellungnahme
zum Aufhängen von Kreuzen und anderen religiösen Symbolen sowie zum Tragen
religiöser Zeichen in öffentlichen Gebäuden. Betreffend Letzteres ist der Bundesrat
angehalten, eine differenzierte Betrachtung zwischen dem Tragen kleinerer religiöser
Zeichen wie Halsschmuck sowie grösserer religiöser Zeichen wie Kopfbedeckungen
oder Ganzkörperbekleidung wie dem Habit anzustellen. Darüber hinaus äusserte sich
der Postulant kritisch zur Erhebung der Kirchensteuer für juristische Personen und
verlangte eine Überprüfung der Vereinbarkeit kantonaler Regelungen mit dem
eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetz. Während der Bundesrat es als
notwendig erachtete, Fragen zur Präsenz und Bedeutung von religiösen Symbolen im
öffentlichen Raum in einem Bericht zu klären, stellte er sich gegen eine Stellungnahme
zur Angemessenheit der Kirchensteuererhebung bei juristischen Personen. Das
Einziehen dieser Steuer falle in die Kompetenz der Kantone und sei demzufolge auf
dieser Entscheidungsebene zu behandeln. Das Parlament folgte der Empfehlung des

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER
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Bundesrates und lehnte dieses Anliegen ab. Die anderen beiden Punkte des Vorstosses
wurden diskussionslos angenommen und überwiesen. 43

Mit seiner Motion brachte Ständerat Hans Altherr (fdp, AR) in der Woche nach Annahme
des Burkaverbots im Kanton Tessin die Einführung eines Toleranzartikels erneut auf die
politische Agenda. In Anlehnung an eine kurz nach Annahme der Minarettinitiative von
zwei Rechtsprofessoren geäusserte Idee verlangte Altherr eine Ergänzung des
Verfassungsartikels zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche
Religionsgemeinschaften dazu auffordern würde, "ihr Auftreten im öffentlichen Raum
auf ein allgemein verträgliches Mass" zu reduzieren. Gemäss den beiden Juristen wäre
die Betonung der Religionsfreiheit versehen mit einem Gebot auf Rücksichtnahme
zielführender als "diskriminierende und unverhältnismässige" Artikel. Noch vor der
Beratung der Motion im Ständerat äusserten freikirchliche Gruppierungen Bedenken,
dass der Toleranzartikel das Aufhängen von Kruzifixen in öffentlichen Schulen und
Universitäten verbieten könnte. Der Bundesrat zeigte Verständnis für die Motion,
erachtete es jedoch als zwingend, dass die Religionsgemeinschaften den Impuls für
eine Verfassungsänderung geben würden. Bei diesen Akteuren bestünde im Moment
jedoch kein Konsens, weswegen der Bundesrat die Motion ablehnte. In der kleinen
Kammer verlangte ein Ordnungsantrag Stöckli (sp, BE) die Rückweisung an die
Kommission, um das allgemein formulierte Anliegen unter Beiziehen von Staats- und
Kirchenrechtlern zu beraten. Nach vier ablehnenden Voten aus den Reihen der CVP,
FDP und GLP unterlag der Ordnungsantrag deutlich, worauf der Motionär sein Anliegen
zurückzog. Altherr sah durch die abgelehnte Rückweisung an die Kommission sein Ziel
verhindert, eine breite Diskussion zum Thema zu führen, um so einer möglichen
Vermummungsverbots-Initiative zuvorzukommen. 44

MOTION
DATUM: 19.03.2014
MARLÈNE GERBER

Gleich mehrere bedeutende Studien zur Religiosität der Schweizer Bevölkerung
wurden 2014 publiziert. Eine breit angelegte Studie legte dar, dass sich 90% der um die
7'000 befragten Konfirmandinnen und Konfirmanden als wenig bis gar nicht religiös
bezeichnen. Trotzdem kann sich immerhin ein Fünftel der Umfrageteilnehmer
vorstellen, in Zukunft Freiwilligenarbeit für die Kirche zu betreiben. Weiter legte eine
im Rahmen eines Nationalen Forschungsprogramms durchgeführte Untersuchung dar,
dass gerade einmal 18% der Schweizer Bevölkerung ihren Glauben regelmässig
praktizieren. Auch innerhalb dieser Gruppe gibt es Veränderungen: Während der Anteil
gläubiger Anhänger von Landeskirchen abnimmt, verzeichnen Freikirchen in dieser
Gruppe Zulauf. Während weitere 13% der 1229 Befragten angaben, einen alternativen
Glauben zu praktizieren (z.B. Esotherik, New Age, Anthroposophie), bezeichneten 12%
der Umfrageteilnehmer - die sog. Säkularen - Gott als reine Illusion. Mit 57% machen
die "Distanzierten" die grösste Gruppe aus. Diese gehören in der Regel zwar einer
Glaubensgemeinschaft an, praktizieren ihren Glauben jedoch nicht aktiv. Ferner sind
insgesamt 85% der Befragten ganz oder zumindest teilweise der Ansicht, dass
Religionen eher Konflikte schüren als Frieden schaffen würden. Eine weitere im
Berichtsjahr erschienene Nationalfondsstudie ergründete mit 100 Tiefeninterviews den
Erfolg evangelischer Freikirchen. 45

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.09.2014
MARLÈNE GERBER

Andreas Thiels Interpretation des Korans als "einziger Aufruf zur Gewalt" sowie seine
Darstellung Mohammeds als Sklaventreiber, Kinderschänder und Massenmörder, die der
Politsatiriker im November in einem mehrseitigen Beitrag in der Weltwoche verbreitete,
hatten eine Einladung zur Sendung "Schawinski" zur Folge. Ab Beginn der 30-minütigen
Sendung, die jegliche Sachlichkeit vermissen liess, provozierten sich Gast und
Moderator Roger Schawinski im Akkord, wobei die anfänglichen Sticheleien rasch in
gegenseitige respektlose Beschimpfungen gipfelten. "Am Tiefpunkt der Islamdebatte"
konstatierte die Basler Zeitung; "Zwei Gockel erklären die Welt" titelte die Berner
Zeitung. Der Schlagabtausch wurde dennoch - oder höchstwahrscheinlich gerade
deswegen - zum Online-Phänomen: Kein SRG-Video wurde in kürzester Zeit so oft
angewählt wie der "skurrile Showdown" (Der Bund) mit über 500'000 Klicks nach nur
wenigen Tagen. Über 150 Beanstandungen gingen im Anschluss der Sendung an die
SRG-Ombudsstelle ein, was einem Spitzenwert entsprach: Nur die Berichterstattung
der "Rundschau" über den Kampfjet Gripen im April 2014 führte mit 110 Eingaben zu
ähnlich vielen Beschwerden. Die Grossmehrheit der Beschwerden richteten sich gegen
Schawinskis "respektlose" Interviewführung. 46

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.2014
MARLÈNE GERBER
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Erich von Siebenthal (svp, BE) verlangte mit seinem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über die Situation religiöser Minderheiten und mögliche Massnahmen zu deren
Schutz. Der Postulant begründete sein Anliegen mit der in verschiedensten Staaten
noch immer weit verbreiteten religiösen Diskriminierung von Minderheiten in diversen
sozio-ökonomischen und politischen Belangen. Der Bericht soll nicht nur einen
Überblick über religiöse Diskriminierung in der ganzen Welt bieten, sondern darüber
hinaus aufzeigen, wie die Schweiz im Rahmen ihrer Aussen- und Entwicklungspolitik
gegen Menschenrechtsverstösse und religiöse Verfolgungen vorgehen kann. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, diesen Aspekten im jährlich erscheinenden
Aussenpolitischen Bericht zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Nationalrat
stimmte dem Geschäft in der Wintersession 2014 stillschweigend zu. 47

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Der Nationalrat stimmte im Dezember einer Motion Streiff-Feller (evp, BE) zu, welche
von der Schweiz in bilateralen und multilateralen Beziehungen eine verstärkte
Thematisierung der Religionsfreiheit sowie des Schutzes religiöser Minderheiten
forderte. Da die Schweiz gut vernetzt sei und das Prinzip der Universalität der
Menschenrechte hochhalte, sei sie prädestiniert, sich im Ausland für den Schutz der
Religionsfreiheit einzusetzen, argumentierte die Motionärin. Der Bundesrat ging mit der
Nationalrätin einig: Die Schweiz solle sich in diesem Bereich weiterhin engagieren sowie
ihr Engagement bei veränderten Umständen laufend anpassen. Betreffend bestehende
Bestrebungen verwies der Bundesrat auf die bilateralen Menschenrechtsdialoge sowie
auf die aktive Rolle der Schweiz in internationalen Gremien, namentlich der UNO und
der OSZE. Darüber hinaus zeigte sich die Regierung bereit, die Situation bedrohter
religiöser Minderheiten im Aussenpolitischen Bericht näher zu beleuchten, wie dies ein
Postulat von Siebenthal (svp, BE) verlangt, welches der Bundesrat am selben Tag
ebenfalls zur Annahme empfahl. Der Nationalrat stimmte beiden Anliegen in der
Wintersession stillschweigend zu. 48

MOTION
DATUM: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Vollkommen missraten sei das Gespräch zwischen Roger Schawinski und Andreas Thiel
in der Sendung "Schawinski" vom Dezember 2014, rügte der Ombudsmann Achille
Casanova in einer schriftlichen Stellungnahme. Eine Diskussion von Thiels These, der
Islam sei ein "einziger Aufruf zur Gewalt", habe nicht stattgefunden, womit das
Sachgerechtigkeitsgebot mehrfach verletzt worden sei. Stattdessen habe der Gastgeber
den Geladenen beleidigt oder unterbrochen und Letzterer habe die Antwort auf die an
ihn gerichteten Fragen verweigert oder nur mit Gegenfragen geantwortet. Als
"gravierende Fehlleistung" bezeichnete der Ombudsmann, dass Schawinski ein in der
Berner Zeitung abgedrucktes Zitat von Thiel aus dem Kontext gerissen habe, wodurch
der Eindruck entstanden sei, Thiel bezeichne die Muslime als "zwischen Neandertaler
und Homo sapiens steckengeblieben". Diese Aussage Thiels habe sich aber nicht auf die
Muslime generell bezogen, sondern darauf, wie sie unseren hiesigen Humor verstehen
würden. Das SRF nahm die Kritik des Ombudsmanns zur Kenntnis, teilte sie aber nicht
vollständig. Das Schweizer Fernsehen erachte das Gespräch als misslungen und
bedaure dies; man habe das umstrittene Zitat im Kontext des BZ-Interviews jedoch
durchaus als auf das generelle Wesen der Muslime bezogen deuten können. Dabei
zitierte das SRF zur Verdeutlichung der eigenen Position eine andere Passage aus Thiels
Interview in der BZ, wo dieser über seine muslimischen Gastgeber in Kashmir folgende
Aussage machte: "Die sind alle gehirngewaschen und haben einen an der Waffel." 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.01.2015
MARLÈNE GERBER

Am 14. Mai 2015 verloren die Schweizer Muslime mit Hisham Maizar nicht nur eine
grosse Persönlichkeit, sondern auch "das Gesicht des Schweizer Islam"  wie das St.
Galler Tagblatt titelte. Der in St.Gallen wohnhafte Schweizer mit palästinensischen
Wurzeln war stets für seine Besonnenheit und die Fähigkeit, einen konstruktiven Dialog
über Religionsgrenzen hinweg führen zu können, gelobt worden. Seinen Zutritt auf das
Parkett der Schweizer Religionspolitik hatte Maizar nach den Anschlägen von 9/11
gefunden. Der ehemalige St. Galler Bischof Ivo Fürer hatte ihn davon überzeugt wie
wichtig es sei, dass die Schweizer Muslime gerade vor diesem Hintergrund mit einer
vereinten Stimme in den Medien präsent seien und sich von extremistischen Positionen
abgrenzten, um zugleich auch als verlässlicher Partner der Rechtsstaatlichkeit
wahrgenommen zu werden. In den knapp 15 Jahren seines Schaffens hatte dieses
Anliegen stets oberste Priorität erhalten, weshalb er zunächst den Dachverband
Islamischer Gemeinden der Ostschweiz (DIGO) und später, im Jahr 2006, die
Föderation Islamischer Dachorganisationen (FIDS) gegründet und bis zu seinem Ableben
auch präsidiert hatte. Einer breiteren Öffentlichkeit wird Maizar aber wohl in erster

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.2015
MELIKE GÖKCE
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Linie in seiner Rolle als Präsident des Schweizerischen Rates der Religionen (SCR) in
Erinnerung bleiben, welcher mit Vertretern unterschiedlichster
Religionsgemeinschaften primär als Ansprechpartner für Bundesbehörden fungiert. 50

Nachdem der Nationalrat der Motion Streiff-Feller (evp, BE) für eine verstärkte
Thematisierung der Religionsfreiheit in der Wintersession 2014 stillschweigend
zugestimmt hatte, wurde das Anliegen im Juni 2015 auch im Ständerat angenommen.
Christian Levrat (sp, FR) betonte in diesem Zusammenhang stellvertretend für die
Kommission, dass die vorliegende Motion keine Neuheit darstelle, aber durchaus die
gegenwärtige Position der Schweiz in Bezug auf die Religionsfreiheit wieder in
Erinnerung rufe. Diese stütze sich ausschliesslich auf das internationale Recht und
nicht etwa auf moralische oder religiöse Überlegungen. Bundesrat Burkhalter pflichtete
diesbezüglich Herrn Levrat bei, betonte aber, dass die grundlegende Debatte nicht von
der gesetzlichen Grundlage herrühre, sondern im Wesentlichen vom mangelnden
Respekt dieser gegenüber. Auch wenn bereits 168 Nationen den UNO-Pakt II ratifiziert
hätten, blieben in der Realität noch wesentliche Probleme bezüglich dessen
Implementierung bestehen. Aus eben diesem Grund sei es wichtig, dass die Schweiz
den politischen Dialog sowohl auf bilateraler als auch multilateraler Ebene weiterführe
und sich in diesem Bereich engagiere. 51

MOTION
DATUM: 16.06.2015
MELIKE GÖKCE

Mit dem Ableben von Hisham Maizar im Frühjahr 2015 wurden zeitgleich drei
Präsidialposten in wichtigen religionspolitischen Organisationen (DIGO, FIDS, SCR) frei,
die es nun zu besetzen galt. Im Falle der DIGO war rasch klar, dass Bekim Alimi diesen
Posten – zunächst interimistisch – übernehmen würde. Die Besetzung des Vorsitzes des
SCR und der FIDS erwies sich indes als etwas anspruchsvoller. Der Schweizerische Rat
der Religionen beschloss zunächst den christkatholischen Bischof Harald Rein ad
interim auf diesem Posten einzusetzen, bis er schliesslich im Juni eine definitive
Lösung werde vorweisen können. Diese wurde am 22. Juni dann auch in der Person von
Gottfried Locher, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes,
gefunden und mit einer Wahl bestätigt. Die grösste Lücke, die es nun noch zu
schliessen galt, war die Besetzung des Vorsitzes der FIDS. Wer auch immer dieses
Vermächtnis antreten sollte, würde stets im Hinterkopf behalten müssen, dass er hier in
die Fussstapfen jenes Mannes treten würde, der als erster den Schweizer Muslimen eine
eigenständige Infrastruktur und insbesondere eine gesellschaftliche Identität
geschaffen hatte. Ebenfalls im Juni wurde schliesslich auch dieser freie Sitz besetzt:
Der in der Deutschschweiz noch relativ unbekannte Waadtländer Montassar BenMrad
wird die Nachfolge von Maizar bei der FIDS antreten, wobei er zugleich mit dem
Vizepräsidium beim SCR beauftragt werden wird. 52

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.07.2015
MELIKE GÖKCE

Im Sommer dieses Jahres fand die Flüchtlingsdebatte ihren Einzug auch offiziell in
Institutionen, welche sich ausserhalb des tagespolitischen Geschehens bewegen – die
Landeskirchen. Diverse Kantone schienen mit ihren bis dahin gängigen
Unterbringungsmöglichkeiten wie Zivilschutzanlagen oder Pfadiheimen an ihre
Kapazitätsgrenzen gestossen zu sein, weshalb sie sich entschieden, ein Gesuch an
"höherer Stelle" einzureichen. Im Kanton Bern beispielsweise wurde nach einer
Behördenanfrage eine Anzeige in den Pfarreiblättern geschaltet, in welcher man sich
bei den Mitgliedern nach freiem Wohnraum für Flüchtlinge erkundete. Aber auch in den
Kantonen Zug, Schwyz oder Luzern hoffte man auf die Hilfe kirchlicher Institutionen.
Oft stiess man aber wider Erwarten auf verschlossene Pforten. Die Argumente für die
ablehnende Haltung äusserten sich dabei oft in ähnlicher Weise: Es sei nicht genug
Platz vorhanden, um zusätzlich Leute unterzubringen und zudem wäre die
Nutzbarmachung des vorhandenen Platzes oft mit zusätzlichen Umbaumassnahmen
verbunden. Des Weiteren befürchte man teilweise grosse Einschnitte im Alltag der
bisherigen Bewohner – Störung der klerikalen Gepflogenheiten oder Einschränkung der
Privatsphäre als Beispiele –, zumal man den Asylsuchenden keine besondere
Unterhaltung bieten könne und diese folglich mit Nichtstun beschäftigt wären. Diese
Haltung rief aber auch Kritiker auf den Plan: Viele Gotteshäuser schienen in der Frage
der Nächstenliebe ihre Grenze beim traditionellen Engagement in der Form von
Betreuungsprogrammen wie Deutschkursen oder Rechtsberatungen zu ziehen. Die
Kritik richtete sich an dieser Stelle aber primär an die Kirchenoberen; die Kirchenbasis
setze sich bereits für die Menschen in Not ein. So setzte beispielsweise Matthias Hui
(Co-Redaktor der Zeitschrift "Neue Wege") gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus
seinem Netzwerk "Kirche? NordSüdUntenLinks" eine "Migrationscharta" auf, welche
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Kirchen konkret aufforderte, schärferen Protest gegen die heutige Migrationspolitik zu
äussern und sich mehr in die Debatte einzubringen. Walter Müller, Sprecher der
Bischofskonferenz, wollte diesbezüglich keinen Kommentar abgeben, liess es sich aber
nicht nehmen zu betonen, dass die Tagespolitik kein Einmischungsfeld der Kirche
darstelle. 
Der Bischof des Bistums Basel, Felix Gmür, schien diesbezüglich aber eine gänzlich
andere Meinung zu vertreten: Über Monate wurde er nicht müde, Kritik an der
Asyldebatte in der Schweiz zu üben und die Engstirnigkeit mancher Politiker
anzuprangern. Die Grenzen für Asylsuchende zu schliessen sei "völlig daneben" und
bringe im Endeffekt niemandem etwas; die westlichen Länder müssten sich ihrer
Verantwortung stellen. Auf diese Aussagen Gmürs folgte wiederum Kritik aus den
Reihen der politischen Elite – überraschenderweise ausgerechnet von Seiten des CVP-
Präsidenten Christophe Darbellay. Seiner Auslegung nach könne die Kirche nicht nur
Offenheit predigen, sondern müsse ihren Worten auch Taten folgen lassen. Bischof
Gmür liess sich diesbezüglich nicht zweimal bitten: Er setzte ein Zeichen, indem er
Anfangs August 2015 ankündigte, dass das Bistum prüfen lassen wolle, ob die
Wohneinheiten des Schlosses Steinbrugg in Solothurn für diesen Zweck geeignet seien.
Im September konnte er sodann auch, nach einem Behördentreffen zwecks Klärung
organisatorischer Fragen, einen positiven Bescheid verkünden; es sollen
Wohneinheiten für bis zu zwölf Personen geschaffen werden, welche nach
Umbauarbeiten – Rückbau von Büroräumlichkeiten – voraussichtlich ab Ende Oktober
2015 bezugsbereit sein könnten. 53

In Erfüllung des Postulats von Siebenthal (svp, BE) nahm der Bundesrat im Rahmen
seines Aussenpolitischen Berichts 2016 auch Stellung zur Situation religiöser
Minderheiten und von der Schweiz getroffenen Massnahmen zu deren Schutz. 
Der Bericht hält u.a. fest, dass aufgrund verschiedenster politischer Entwicklungen,
insbesondere im Kontext des wachsenden Extremismus und konfliktbedingter
Instabilität in diversen Regionen der Welt, die Rechte religiöser, aber auch anderer
Minderheiten zunehmend unter Druck geraten – durch Aggressoren wie die
Organisation „Islamischer Staat“, aber auch durch staatliche Akteure. Aktuell seien
global betrachtet unterschiedliche Gruppierungen wie beispielsweise Jesiden, gewisse
christliche Strömungen, die Baha’i oder die Rohingya von Diskriminierung betroffen.
Daher sehe die Schweizer Aussenpolitik die Förderung und den Schutz religiöser und
ethnischer Minderheiten als einen integralen Bestandteil ihres Agitationsfeldes an. In
diesem Sinne äussere sich ihr Engagement in der Unterstützung diverser Projekte, wie
beispielsweise in der Aufbauhilfe für ein Zentrum zur psychosozialen Unterstützung von
Kindern im syrischen Homs, oder der Unterstützung diverser
Menschenrechtsorganisationen im Irak. Zudem gehe sie das Thema auf bilateraler
Ebene über politische Konsultationen und Dialogsuche sowie auf multilateraler Ebene
über ihre Unterstützung des Europarats, der OSZE sowie massgebender Resolutionen
im UNO-Menschenrechtsrat an. 54

BERICHT
DATUM: 11.01.2017
MELIKE GÖKCE

Ein Postulat Ingold (evp, ZH) erbittet einen Bericht, in welchem mögliche Massnahmen
bezüglich der Ausbildungsvoraussetzungen für Imame aufgezeigt werden sollen. Mit
deren Hilfe soll man den Schutz vor islamistischen Missionierungsversuchen angehen
können – zu Gunsten der Förderung des Integrationspotenzials im Umgang mit
muslimischen Jugendlichen. Ingold spricht den Imamen bezüglich der Funktionalität
des interreligiösen Zusammenlebens und in der Verhinderung der Kultivierung von
Parallelgesellschaften eine bedeutende Schlüsselrolle zu. Dies könne aber nicht
sichergestellt werden, wenn erzkonservative Import-Imame – zumeist von ihren
Herkunftsländern finanziert und mit Schweizer Werten und Gepflogenheiten nicht
vertraut – diese Rolle übernehmen. Daher brauche es sowohl theoretische als auch
praktische Lehrgänge für Imame.
Der Vorstoss stand bereits in der Herbstsession 2016 ein erstes Mal zur Diskussion und
wurde vom Bundesrat zur Annahme beantragt. Yvette Estermann (svp, LU) aber
bekämpfte diesen, weshalb die Debatte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
wurde. Auch in der Frühjahrssession 2017, in welcher die Debatte erneut aufgegriffen
wurde, beharrte Estermann auf ihrer Position. Sie argumentierte, dass ein solcher
Bericht nichts bringe, solange die Schweiz bereitwillig Errungenschaften wie ihre
eigenen Gesetze und die Meinungsäusserungsfreiheit zu Gunsten falscher Solidarität
und übertriebener Toleranz aufgebe. Um sich dieser Sache annehmen zu können,
brauche es wieder vermehrt Zutrauen, und dieses habe sie auch: In unsere heutigen
Gesetze, aber auch in nachfolgende Generationen; dass diese vielleicht wieder den Mut
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aufbringen werden, ihre Meinung zu äussern und ihrem Gegenüber zu vermitteln, was
sich für unser Land gehöre und was nicht. Die Vorlage wurde schliesslich trotz ihres
Einwandes im Nationalrat zur Abstimmung gebracht und dort mit 90 zu 87 Stimmen bei
zwei Enthaltungen angenommen. 55

In Erfüllung des Postulats Aeschi (svp, ZG) legte der Bundesrat im Sommer 2017 seinen
Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen Raum vor. Der Postulant hatte
den Bundesrat ersucht, der Frage nach einem allfälligen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf bezüglich des Aufhängens und Tragens religiöser Zeichen in
öffentlichen Gebäuden nachzugehen. Der Bundesrat sieht indes keine Notwendigkeit
darin, entsprechende Rechtsvorschriften auf Bundesebene aufzugreifen.
Erfahrungsgemäss werde ein Grossteil der Konflikte um besagte Thematik
ausserrechtlich gelöst. Zudem sei der föderalistische Ansatz des Religionsrechts in der
Schweiz stark verankert und habe sich grundsätzlich gut bewährt. Kommunale und
kantonale Behörden seien in der Regel mit den jeweiligen lokalen Umständen gut
vertraut und durchaus im Stande, situationsgerechte und zweckmässige Lösungen im
direkten Kontakt mit den Betroffenen zu finden. In den seltenen Fällen der
Rechtsweginanspruchnahme gelinge es den Gerichten gut, die individuellen
Grundrechtsansprüche mit den gesellschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. 56

BERICHT
DATUM: 09.06.2017
MELIKE GÖKCE

Der Bundesrat sah das Postulat von Siebenthal (svp, BE) zur Situation religiöser
Minderheiten und zu den von der Schweiz getroffenen Massnahmen zu deren Schutz im
Rahmen seines Aussenpolitischen Berichts 2016 als erfüllt an und beantragte dem
Nationalrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate (17.006) die Abschreibung
des Geschäfts. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2017
MELIKE GÖKCE

Im Rahmen des alljährlichen Bundesratsberichts über die Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte (BRG 18.006) wurde auch die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur
verstärkten Thematisierung der Religionsfreiheit angesprochen. Da der Vorstoss auch
zwei Jahre nach dessen Überweisung noch nicht erfüllt war, erläuterte der Bundesrat
im Kapitel II des Berichts der zuständigen Kommission (APK-SR) den Realisierungsstand
der Motion. Im internationalen Kontext habe sich die Schweiz aktiv an den Arbeiten der
UNO beteiligt, indem sie diverse themenspezifische Resolutionen mitverhandelt,
mitunterzeichnet und verabschiedet habe. Des Weiteren habe sie an interaktiven
Dialogen mit Sonderberichterstattern zur Religions- und Glaubensfreiheit sowie an
internationalen Symposien gegen religiöse Intoleranz teilgenommen. Seit März 2017
habe die Schweiz den Vorsitz der «International Holocaust Remembrance Alliance»
inne und unterstütze in diesem Rahmen die Förderung der Geschichtsforschung und
des Unterrichts über den Holocaust in den Mitgliedsländern. Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit seien in bilateralen Gesprächen mit diversen Ländern, die
religiöse Toleranz im Rahmen der ersten politischen Konsultation mit der Organisation
für islamische Kooperation thematisiert worden. 58

MOTION
DATUM: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE

Der Bundesrat erachtete das Anliegen des Postulats Aeschi (svp, ZG) mit dem im
Sommer 2017 verabschiedeten Bericht zur Präsenz religiöser Symbole im öffentlichen
Raum als erfüllt und beantragte dem Nationalrat im Rahmen seines Berichtes zu
Motionen und Postulaten (BRG 18.006) die Abschreibung des Vorstosses. Dieser kam
dem Antrag in der Sommersession 2018 nach. 59

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE

Die 2010 eingereichte Motion Reimann (svp, SG) zum Einhalt der Verfolgung religiöser
Minderheiten im Irak wurde im Sommer 2018 im Rahmen des Bundesratsberichts über
die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte (BRG 18.006) abgeschrieben. 
Die enge Verknüpfung zwischen Fragen der Religionsfreiheit und der politischen
Rahmenbedingungen im Irak und im Mittleren Osten sei seit der Behandlung der Motion
neuerlich durch die Lageentwicklung in der Region unterstrichen worden, erklärte der
Bundesrat im Bericht. Seit dem militärischen Schlag gegen den Islamischen Staat (IS)
habe es ernstzunehmende Versuche zur Versöhnung und Miteinbeziehung von
Minderheiten gegeben. Die Schweiz engagiere sich daher weiter für
Stabilisierungsmassnahmen, indem sie auf bilateraler Ebene beispielsweise
Weiterbildungsprogramme internationaler Organisationen (IKRK, Unicef) unterstütze
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oder sich in Projekte zur Förderung des humanitären Völkerrechts im Irak einbringe.
Auf multilateraler Ebene strebe die Schweiz eine breitere Aufklärung über die Tötung
und Vertreibung christlicher und weiterer Minderheiten an. Ein wichtiger Schritt in
diese Richtung sei bereits im Mai an der «Madrid International Conference on the
Victims of Ethnic and Religious Violence in the Middle East» gemacht worden. Daher
erachtete der Bundesrat das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur
Abschreibung. 60

Kaum war das Jahr 2019 eingeläutet, griffen die Medien auch schon den ersten
politischen Dauerbrenner auf: das Verhältnis von Kirche und Staat. Die über Jahre und
Jahrzehnte auch in der Schweiz viel diskutierte Frage nach der Politisierung der Kanzel
wurde Anfang Jahr mit der Ankündigung über die Neugründung eines Think-Tanks
«Kirche/Politik» neuerlich aufgekocht. Dessen Initiatoren, der CVP-Präsident Gerhard
Pfister (ZG) und die Freiburger FDP-Stadtparlamentarierin und Theologin Béatrice
Acklin Zimmermann, stiessen sich gemäss dem Tages-Anzeiger an der
Selbstgerechtigkeit, mit der sich Kirchenleute bisweilen zu politischen Themen
äusserten und an der fehlenden Zurückhaltung hinsichtlich sachspezifischer
Stellungnahmen und Abstimmungsparolen. Aktive Positionierungen wie beispielsweise
von Bischof Felix Gmür zur Energiestrategie, von Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist
zur Durchsetzungsinitiative oder vom Zürcher Generalvikar Josef Annen zu den
Sozialdetektiven, aber auch Aussagen wie jene der Zürcher Synodalratspräsidentin
Franziska Driessen über die Unwählbarkeit der SVP oder die Absprache des
Katholischseins von SVP-Nationalrätin Natalie Rickli (ZH) im Rahmen der No-Billag-
Initiative waren mitunter Stein des Anstosses. Dieses Verhalten gleiche einem «tiefe[n]
Rückfall ins Mittelalter» und sei «politreligiöser Populismus», wie sich die Initiatoren
gegenüber dem Tages-Anzeiger äusserten. Es gehe ihnen nicht darum, die Kirchen
«politisch zu sterilisieren», diese könnten und sollten sich weiterhin einbringen. Es
stelle sich hier also weniger die Frage, ob sich die Kirchen einbringen sollten, sondern
vielmehr, wie sie es täten. Gerhard Pfister betonte, es gehe nicht an, dass Kirchen mit
biblischen Normen Politik machten, zumal die Kirchenleute oft nur schlechte
Kenntnisse über die Dossiers hätten und nur zu gerne ausser Acht liessen, dass es bei
der Tagespolitik um Kompromisse gehe. Die Kirchen könnten sich durchaus in die
Diskussion einbringen, seien in diesem Kontext aber lediglich eine unter vielen Stimmen
– und «keine bessere». Zudem beklagte Pfister, dass die Kirchen nebst dem
Kompetenzproblem auch ein Glaubwürdigkeitsproblem hätten: Durch ihr derartiges
Einmischen in die Tagespolitik scheuten sie sich davor ihr Alleinstellungsmerkmal – die
katholische Soziallehre – zu vertreten und wollten stattdessen wie alle anderen sein. So
würden sie aber lediglich noch zu «Sozialarbeitern» und damit auch verzichtbar. Acklin
Zimmermann plädierte dafür, dass sich die Kirchen wieder vermehrt auf die Ethik
zurückbesinnten und weniger über Moral diskutierten. Statt mittels politischer
Stellungnahmen sollten sie den Meinungsbildungsprozess vermehrt über ihr ethisches
Wissen und entsprechende Beiträge unterstützen. Zudem wünsche sie sich, dass die
Kirchen sich breiter und auch vermehrt mit eigenen Themen einbrächten, schliesslich
hätten sie sich lange genug lediglich auf bioethische Anliegen fixiert, was ihnen den
Vorwurf der Fokussierung auf Themen wie Abtreibungen und Homosexualität
eingebracht habe.
Mit ebensolchen Fragen wolle sich der Think-Tank nun einmal jährlich an einer
öffentlichen Tagung beschäftigen und in diesem Rahmen zugleich Wertbegriffe wie
Freiheit und Verantwortung oder Fragen der Menschenwürde diskutieren. Unterstützt
wurden die beiden Initiatoren von Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern
wie Eric Nussbaumer (sp, BL), Claudio Zanetti (svp, ZH) und Maja Ingold (evp, ZH) sowie
von Theologen verschiedener Konfessionen wie Alt-Abt Berchtold Müller,
Theologieprofessor Ralph Kunz und dem Glarner Kirchenratspräsidenten Ulrich
Knöpfel. Letztgenannter, der zugleich auch Ratsmitglied des SEK ist, zeigte sich auf
Anfrage der Online-Plattform Ref.ch bezüglich dieses Umstandes aber eher überrascht:
Knöpfel bestätigte gegenüber der Redaktion, dass er im November als Privatperson an
einem Treffen mit Pfister und Acklin Zimmermann teilgenommen habe und in diesem
Rahmen über Kirche und Politik diskutiert worden sei, dass aber gleich ein Think-Tank
gegründet wurde, sei ihm neu. Man habe in diesem Gespräch u.a. lediglich erwogen,
2019 eine Veranstaltung zu diesem Thema durchzuführen. Dennoch teile er
grundsätzlich das Anliegen der Initiatoren, dass die Kirche sich nur in Ausnahmefällen
zur Tagespolitik äussern solle.
Gänzlich anderer Ansicht war hingegen der Zürcher Neumünsterpfarrer Res Peter, der
sich ob der Forderung der Initiatoren nur wenig überrascht zeigte. Peter, der sich
selbst regelmässig in die politische Debatte einbringt – beispielsweise im Rahmen der
Selbstbestimmungsinitiative oder der Unternehmenssteuerreform III – meinte
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gegenüber Ref.ch lediglich: «Es tut Politikern weh, wenn man konkret wird.» Es sei
durchaus gut, dass Ethiker differenziert abwägten und diskutierten, im Unterschied zu
ihnen sei es aber nun einmal seine Aufgabe als Pfarrer, Schlussfolgerungen zu ziehen
und seine Überlegungen mit seiner Gemeinde zu teilen.
Die Diskussion um das neue Projekt wurde indes nicht nur zwischen den entzweiten
Kirchenvertretungen ausgetragen; auch auf Mitinitiator Gerhard Pfister prasselte einige
Kritik ein. Besonders die WOZ unterstellte ihm Bigotterie, da seine Kritik an den
Kirchenleuten lediglich situationsbedingt ausfalle. Während Pfister in seiner
Propagierung der Schweiz als ein christliches Land vor lauter Fixierung auf den
islamischen den christlichen Fundamentalismus vergesse, sei sein «Glaubensfass»
durch ein «Eintreten für ein Mindestmass an Grundrechten» – wie es beispielsweise in
der Asyldebatte vorgenommen worden war – zum Überlaufen gebracht worden. Die
weitläufigen und zumeist auch diffamierenden Kirchenpositionen im Rahmen der
Diskussionen um die «Ehe für alle» hätten hingegen nie zur Diskussion gestanden. Auch
stiess Pfisters Aussage, dass wir uns im Falle des Versäumnisses, Religion und Politik zu
trennen, einem «Gottesstaat à la Iran» näherten, auf grosse Kritik. Gemäss der WOZ sei
die Schweiz sehr weit von diesem Szenario entfernt. Es bestehe viel mehr die Gefahr,
dass die Schweiz zu einem Unrechtsstaat werde, wenn wir uns weiterhin um
Abstimmungsvorlagen bemühten, die offensichtlich die Menschenrechte tangierten.
Vor diesem Hintergrund sei es auch von Kirchenleuten nichts anderes als ein reiner
ziviler Akt, ihre Stimme gegen das Unrecht zu erheben. 61

Die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur verstärkten Thematisierung der Religionsfreiheit
war auch 2018 noch nicht erfüllt worden, weshalb der Bundesrat neuerlich im Rahmen
des Berichts über die Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte (BRG 19.006)
eine Erläuterung des Realisierungsstandes zuhanden der zuständigen Kommission (APK-
SR) anführte. Wie bereits in den Vorjahren habe die Schweiz sich auch 2018 an
Verhandlungen und Unterzeichnungen von themenspezifischen UNO-Resolutionen
beteiligt. Im Juli habe sie an der erstmals stattfindenden Ministertagung zur Förderung
der Religionsfreiheit in Washington teilgenommen, zu der der US-Staatssekretär Mike
Pompeo eingeladen hatte. Des Weiteren habe sich die Schweiz aktiv an den OSZE-
Vorsitzkonferenzen zur Bekämpfung von Antisemitismus sowie Intoleranz und
Diskriminierung in Rom beteiligt und ihr Engagement im Rahmen ihres Vorsitzes der
«International Holocaust Remembrance Alliance» fortgesetzt, indem sie die Ausstellung
«The Last Swiss Holocaust Survivors» durchgeführt, Diskussionen organisiert und an
Konferenzen teilgenommen habe. Auch habe man neuerlich bilaterale Gespräche zur
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geführt und im Rahmen der Konsultation
mit der Organisation für islamische Kooperation die religiöse Toleranz thematisiert. 62

MOTION
DATUM: 08.03.2019
MELIKE GÖKCE

Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die
Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
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Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 63

Ein im Frühjahr 2018 von der Grünen-Fraktion eingereichtes Postulat, mit dem ein
Bericht zur Rechtsgleichheit für religiöse Gemeinschaften in der Schweiz verlangt
worden war, wurde in der Sommersession 2020 unbehandelt abgeschrieben. Im
Bericht hätte aufgezeigt werden sollen, wie der Aspekt der Nichtdiskriminierung
Rechtsgleichheit herstellen könne und mit welchen Strategien der multireligiösen
Realität der Schweiz sowohl rechtlich als auch in einer Staat-Gemeinschaft-
Kooperation Rechnung getragen werden könne.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2018 mit Verweis auf Art. 72
Abs. 1 BV den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Der erwähnte Absatz besagt, dass die
Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone fällt. Die einzelnen Kantone hätten diesbezüglich unterschiedliche Regelungen
und Anerkennungsvoraussetzungen. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine
staatliche Anerkennung werde zwar allgemein abgelehnt, aber jene Kantone, die
konkrete Anerkennungskriterien definiert hätten, müssten diese auch rechtsgleich
anwenden. 64

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung eines im März 2017 vom Nationalrat angenommenen Postulats von Maja
Ingold (evp, ZH) veröffentlichte der Bundesrat im August 2021 den Bericht zu
Professionalisierungsanreizen für religiöse Betreuungspersonen. Der Bericht hatte
entsprechend das Ziel auszuarbeiten, «ob und inwiefern das inkludierende Potenzial
islamischer Betreuungspersonen durch Ausbildungsvorgaben gefördert und nutzbar
gemacht werden kann». Die ZHAW, welche die Studie im Auftrag des BJ und des SEM
durchführte, stellte grundlegend fest, dass der Einfluss und die Reichweite von Imamen
durch die Öffentlichkeit überschätzt werde. So spielten Moscheen und islamische
Betreuungspersonen eine Nebenrolle in sogenannten «Radikalisierungsphänomenen»,
wodurch es wenig zielführend sei, sich auf die Ausbildung von Imamen zu
konzentrieren, um dieses Problem anzugehen. Die Studie fokussierte sich auf drei
Schwerpunkte, von welchen der Bundesrat insgesamt 12 Erkenntnisse im Umgang mit
religiösen Betreuungspersonen und 6 konkrete Handlungsempfehlungen ableitete.
Der erste Punkt drehte sich um die von der Postulantin verlangten
Weiterbildungsmöglichkeiten für islamische Betreuungspersonen. Hier zeigte der
Bericht etwa auf, dass vom Staat vorgegebene Ausbildungsvoraussetzungen für Imame
weder zielführend noch rechtlich umsetzbar seien. Die religiöse Neutralität des Staates
verbiete jegliches staatliches Eingreifen in Angelegenheiten von privatrechtlich

POSTULAT
DATUM: 18.08.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.22 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



organisierten Religionsgemeinschaften. Zudem hätten sich die Änderungen des AIG von
2019, welche Zulassungsvoraussetzungen für religiöse Betreuungspersonen aus
Drittstaaten definierte, bisher gut bewährt. Dazu gehörten etwa Kenntnisse der
Landessprache entsprechend der Region, in der die betreffende Person arbeitet, sowie
eine gewisse Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen und rechtlichen Wertesystem der
Schweiz. Eine erneute Revision sei hier aus Sicht des Bundesrates nicht angezeigt.
Der zweite Schwerpunkt lag auf der Einbindung von privatrechtlich organisierten
Religionsgemeinschaften in der Seelsorge in öffentlichen Institutionen. 
Zum einen würde dies dem Bund die Möglichkeit geben, staatliche Voraussetzungen zur
Zulassung als Seelsorgerin oder Seelsorger aufzustellen – wie etwa einen Abschluss
einer Weiterbildung in diesem Bereich – und dadurch Professionalisierungsanreize
schaffen. Zum anderen könnte man so dem Anspruch der Bewohnenden von
Institutionen und Einrichtungen auf Seelsorge, welche ihrer religiösen Zugehörigkeit
entspricht, gerecht werden. Dabei sollten auch Institutionen des Bundes einbezogen
werden, wie die Armee oder Bundesasylzentren. In der Armee seien mittlerweile auch
Religionsgemeinschaften, die nicht öffentlich-rechtlich anerkannt sind, in das
Seelsorge-Angebot eingebunden. In Bundesasylzentren fehle es derzeitig noch an einer
ähnlichen Lösung, es habe jedoch bereits erste erfolgreiche Pilotversuche einer
muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren gegeben. Der Bundesrat wolle daher
prüfen, ob diese flächendeckend eingeführt und finanziert werden könne.
Als letzter Punkt zeigte der Bericht auf, dass es zentral sei, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften und den Kantonen sowie
zwischen den Behörden zu intensiveren, auszubauen und allenfalls zu
institutionalisieren. Dies sei in Anbetracht der zunehmenden Religionsdiversität und
dem demographischen Wandel von besonderer Bedeutung. Entsprechend unterstützte
der Bundesrat die Schaffung von Fachstellen für Religionsfragen.
Zum Schluss betonte der Bundesrat, dass dieser Bericht nicht abschliessend sei und
dass im Rahmen des Postulats der SIK-SR zu Imamen in der Schweiz weitere relevante
Aspekte dieses Themenbereichs untersucht würden.
Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Postulat von Maja Ingold als erfüllt. Der
Nationalrat schrieb es in der Sommersession 2022 ab. 65

Sprachen

Das Idiom der jenischen Bevölkerung wird von der Schweiz als nicht territorial
gebundene Sprache anerkannt. Zusammen mit den Fahrenden prüft der Bund konkrete
Möglichkeiten, diese Minderheitensprache im Sinn der neu formulierten Europäischen
Charta der Regional- und Minderheitensprachen zu erhalten und zu fördern.
Statistische Daten zum Jenischen gibt es nicht. Die Fahrenden verwenden ihr Idiom
ausschliesslich innerhalb der Gruppe. Die jenische Bevölkerung wird auf 30'000 bis
35'000 Personen geschätzt, wovon etwa 3'000 heute noch Fahrende sind. Auf
Empfehlung der Experten und des Ministerkomitees des Europarates soll untersucht
werden, wie das Jenische besser geschützt werden kann. Gemäss BAK geht es
insbesondere um eine Bestandesaufnahme und eine bessere Bekanntmachung der
Sprache nach aussen. Förderungsmassnahmen, die möglicherweise Eingang ins neue
Sprachengesetz finden, müssten nach Ansicht des BAK vor allem Frauen und Mädchen
ansprechen, da diese massgeblich zur Pflege und Weitergabe des Jenischen
beitragen. 66

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.12.2002
MARIANNE BENTELI

Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch

BERICHT
DATUM: 11.12.2015
MELIKE GÖKCE
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als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
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Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 67

Fahrende

Im März 2015 wurde eine vom BAK begleitete Arbeitsgruppe für Fahrende ins Leben
gerufen. Diese setzt sich aus Mitgliedern von Behörden aller föderalen Stufen sowie aus
Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen der betroffenen Minderheiten
zusammen und verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll die Situation betreffend fehlende
Stand- und Durchgangsplätze verbessert und zum anderen das Verständnis für die
Anliegen der Minderheiten gestärkt werden. Die Früchte der Arbeitsgruppe sollten in
einen gemeinsam ausgearbeiteten Aktionsplan münden. Den Willen zur Einsetzung
einer solchen Arbeitsgruppe hatte der Bundesrat im Vorjahr bereits in seinen
Antworten auf die Motionen Trede (gp, BE) (14.3343) und Semadeni (sp, GR) (14.3370)
bekräftigt. Die identisch lautenden Anliegen hatten die Umsetzung der im Europäischen
Rahmenübereinkommen zum Schutze nationaler Minderheiten enthaltenen
Verpflichtungen gegenüber Jenischen, Sinti und Roma gefordert und wurden in der
Folge von den Urheberinnen zurückgezogen. Damit startete der Bund einen zweiten
Versuch der Annäherung; erste Gespräche waren im November des Vorjahres bereits
abrupt beendet worden. Nur zwei Monate nach Einsetzen der Arbeitsgruppe folgten die
nächsten Unstimmigkeiten: Die „Bewegung Schweizer Reisende“ verliess die
Arbeitsgruppe unter Protest – dies aufgrund des ihrer Ansicht nach ineffizienten
administrativen Ablaufs und der Differenzen zu anderen Fahrenden-Organisationen. 68

ANDERES
DATUM: 03.03.2015
MARLÈNE GERBER

In der Schweiz sind Fahrende als nationale Minderheit anerkannt. Die unter diesen
Begriff fallenden Gruppen der Sinti, Jenischen und Roma können sich aber wenig mit
diesem Begriff identifizieren – zum einen, da dieser Sammelbegriff ihren kulturellen
Wurzeln nicht ausreichend Rechnung trägt und zum anderen, da die wenigsten
Angehörigen der jeweiligen Gruppen nicht sesshaft sind. Dies trifft insbesondere auf
die 80'000 bis 100'000 in der Schweiz lebenden Roma zu – viele davon im Besitz der
Schweizer Staatsangehörigkeit –, womit diese nicht zur nationalen Minderheit zählen.
Am Internationalen Tag der Sinti und Roma im Jahr 2015 forderten verschiedene
Menschenrechts- und Minderheitsorganisationen in einem offenen Brief an
Bundesrätin Sommaruga die Anerkennung der Roma als nationale Minderheit. Analog
zum Jenischen soll das Romanes al territorial im Sinne der Europäischen
Sprachencharta anerkannt werden. Vertreter der Roma erhofften sich von einer
Anerkennung eher symbolischen Charakters den Abbau von Stereotypen und
Vorurteilen, die durch die Gleichsetzung der Schweizer Roma mit fahrenden
Angehörigen dieser Gruppe aus dem Ausland entstanden seien. Die negative Tonalität
gegenüber Roma in den Schweizer Medien wurde im Vorjahr auch durch die
Europäische Rassismuskommission kritisiert. Ferner forderten die Vertreter der
Gruppe eine bessere Vertretung in für ihre Anliegen relevanten Institutionen, so etwa in
der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Lob fanden hingegen die jüngsten
Bestrebungen des BAK zur Verbesserung der Situation, indem eine gemeinsame
Arbeitsgruppe zwischen Bund und Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen
Minderheiten ins Leben gerufen worden war. 69

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.04.2015
MARLÈNE GERBER

So wie im Vorjahr Diskussionen und Demonstrationen den Mangel an Stand- und
Durchgangsplätzen für Fahrende im Kanton Bern verdeutlichten, wies auch ein
abschlägiger Entscheid eines Gemeindeparlaments im Kanton St. Gallen 2015 auf
ebendiese Problematik hin. Anlass zu Missstimmungen bot ein negativer Entscheid des
Gossauer Stadtparlaments zur Schaffung eines neuen Durchgangsplatzes im
Industriegebiet von Gossau – dies nach jahrelanger Vorarbeit und nachdem alle
Einsprachen gegen das Vorhaben abgewiesen worden waren. Ausschlaggebend für den
abschlägigen Entscheid waren Sicherheitsbedenken aufgrund von
Immissionsbelastungen und Hochspannungsleitungen in unmittelbarer Nähe sowie
Vorbehalte gegenüber einer vom Nutzungsplan abweichenden Nutzung, womit das
wirtschaftliche Potential des Areals nicht mehr ausgeschöpft werden könne. Nach dem

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2015
MARLÈNE GERBER
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vorjährigen Urnenentscheid in Thal ist dies bereits der zweite geplante Durchgangsplatz
in St. Gallen, der nicht realisiert werden kann. Kanton, Stadtrat und die Fahrenden
selber hatten die Realisierung des Durchgangsplatzes in Gossau befürwortet.
Ebenfalls zu reden gaben (nicht vorhandene) Stellplätze in den Kantonen Waadt,
Thurgau und Zürich: Nach der Besetzung eines Areals in Yverdon stellten die Behörden
den Fahrenden einen provisorischen Platz im Norden von Lausanne zur Verfügung,
wogegen sich eine Gruppe von Jenischen durch Niederlassung auf einem Platz der
Hotelfachschule in Lausanne jedoch erfolgreich wehrte; der nahe an der
Kantonsstrasse liegende und von den Behörden vorgeschlagene Platz in Chalet-à-Gobet
sei für Kinder zu gefährlich. Ab Mai 2015 besetzten Fahrende das ehemalige Hardturm-
Areal in der Stadt Zürich und machten dadurch und mit einem „Tag der offenen Tür“ auf
den Mangel an Stellplätzen aufmerksam. Auch hier fanden die Behörden eine
provisorische Lösung mit einem Durchgangsplatz für Schweizer Fahrende beim Bahnhof
Altstetten. Im Kanton Thurgau besteht indes dringender Sanierungsbedarf bei drei
Durchgangsplätzen, weswegen die Bewegung Schweizer Fahrender Anfang 2015 den
Kontakt mit den Behörden suchte. Für Schlagzeilen im Kanton sorgten ausländische
Fahrende, die in verschiedenen Thurgauer Gemeinden Abfälle und Kot hinterliessen,
was Hasstiraden auf Facebook provozierte. Der Präsident der Bewegung Schweizer
Reisender, Mike Gerzner, empörte sich über das Verhalten weniger Durchreisender, das
dem Ansehen der Fahrenden als Ganzes schade. 70

Ein Postulat Gysi (sp, SG) fragte nach einem Bericht zu den Resultaten und dem
Aktionsplan der Arbeitsgruppe zur Förderung der Kultur der Jenischen, Sinti und
Roma in der Schweiz. Der Bundesrat hatte die Arbeitsgruppe bereits 2014 eingesetzt,
damit sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Gruppen an der
Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen arbeiten konnte. Die Kulturbotschaft
2016–2020 hielt zwar erste Zielsetzungen und Massnahmen zur Stärkung der Stiftung
„Zukunft für Schweizer Fahrende“ fest, die Anliegen der Sinti und Roma würden hierbei
aber nicht explizit berücksichtigt. Daher sei ein solcher Bericht zu Handen des
Parlaments wichtig, um den Stand der Arbeiten eruieren zu können.
Der Vorstoss hatte bereits in der Sommersession 2015 zur Abstimmung gestanden, war
aber zu diesem Zeitpunkt noch vom Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben wurde. In der Frühjahrssession
2016 gelangte der Vorstoss ein weiteres Mal auf die Traktandenliste des Nationalrats. In
dieser Session kam die Vorlage dann auch zur Abstimmung, wobei sich die
Abgeordneten – trotz des Antrags des Bundesrates zur Annahme des Postulats – mit 119
zu 65 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen die Vorlage stellten. Die Mehrheit der
Stimmenden scheint folglich dem Votum von Mauro Tuena (svp, ZH), welcher nach der
Abwahl von Christoph Mörgeli die Rolle des Bekämpfers übernommen hatte, gefolgt zu
sein. Dieser befand den Bericht für zu teuer und zu aufwendig und wandte ein: „Wo
kämen wir hin, wenn wir über jede in unserem Land lebende oder eingewanderte
Minderheit vom Bundesrat einen separaten Bericht verlangen würden?“ 71

POSTULAT
DATUM: 15.03.2016
MELIKE GÖKCE

Der Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende machte sich 2016 erneut
verschiedentlich bemerkbar. So besetzten im April 500 Jenische in Kriens bei Luzern
einen Platz, der für die bald darauf stattfindende Frühlingsmesse Luga vorgesehen war.
Während relativ rasch eine Übergangslösung gefunden werden konnte, schien die
Forderung nach zwei bis vier zusätzlichen dauerhaften Standplätzen noch in weiter
Ferne. 
Im sanktgallischen Gossau lehnte die Stimmbevölkerung im Juni eine Initiative zur
Umzonung eines Grundstücks ab, die als Reaktion auf den im Vorjahr gefällten
negativen Entscheid des Parlaments eingereicht worden war, und verhinderte dadurch
definitiv die Entstehung eines Durchgangsplatzes. Damit hatte der Kanton erneut einen
gescheiterten Versuch zur Schaffung solcher Plätze zu verzeichnen und kann nach wie
vor keinen einzigen Durchgangsplatz anbieten. Dieser Umstand erwog die Bewegung der
Schweizer Reisenden zum Erheben einer Klage. Sie sah von diesem Unterfangen
schlussendlich jedoch ab, da sich im Herbst abzeichnete, dass der Kanton drei
mögliche Standorte für die Schaffung von Durchgangsplätzen prüfe.
2016 wurde ein Bericht der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende publik, worin diese
in den letzten 15 Jahren einen markanten Rückgang an vorhandenen Durchgangsplätzen
feststellt (von 46 auf 31), betreffend die Entwicklung von Standplätzen (von 11 auf 15)
angesichts der langen Zeitspanne von einem Stillstand spricht und die Qualität
bestehender Plätze bemängelt, da zum Teil Elektrizität und fliessendes Wasser fehlen
würden. 72
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Aufgrund Verletzung der öffentlichen Ordnung durch ausländische Fahrende, wie dies
etwa im Sommer 2015 im Kanton Thurgau der Fall war, erarbeitete der Kanton in
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Polizei und dem Bauernverband im Jahr 2016 einen
„Knigge für Fahrende“ (TZ). Dabei wurde ein Mustervertrag erarbeitet, der
Landbesitzern als Hilfestellung dienen und die Durchreisenden an die Eckwerte der
öffentlichen Ordnung erinnern soll. Ähnliche Bestrebungen existieren bereits in den
Kantonen Aargau und Zürich.
Auch der Kanton Freiburg erliess im selben Jahr eine Direktive für Durchreisende. Dazu
gezwungen sah sich der Kanton aufgrund des starken Anstiegs an Durchreisenden, was
potentiell auch zu mehr Problemen führen könne. Die Verantwortlichen betonten
jedoch, dass es keine Probleme mit den Schweizer Jenischen gebe und ihr Bedürfnis
zur Schaffung eines zusätzlichen Standplatzes anerkannt werde. Verschiedenenorts
distanzierten sich 2016 Schweizer Fahrende von der durch ausländische Fahrende
verursachten Störung der öffentlichen Ordnung und plädierten für den Abbau von
Vorurteilen gegenüber ihren Gruppen. 73

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.2016
MARLÈNE GERBER

Obwohl die im März 2015 eingesetzte Arbeitsgruppe für Fahrende unter Beobachtung
des BAK ursprünglich bereits Ende 2015 einen Aktionsplan zur Verbesserung der
fahrenden Lebensweise und Förderung der Kultur von Jenischen, Sinti und Roma
vorlegen wollte, konnten diese Arbeiten aufgrund grösserer Differenzen sowie des
vorbelasteten Verhältnisses zwischen den Behörden und den Minderheiten auch Ende
2016 noch nicht abgeschlossen werden. Kurz vor Weihnachten informierte das BAK
aber ausführlich über den Zwischenstand der Arbeiten und legte einen ersten Entwurf
eines solchen Aktionsplans vor. Uneinig sei man sich vor allem im Bereich der Bildung,
ist dem Zwischenbericht zu entnehmen. Gemäss aktueller Handhabung besuchen die
Kinder von Fahrenden im Winter die Schule am Ort ihres Standplatzes und werden
während der fahrenden Zeit von Frühling bis Herbst von unterwegs aus unterrichtet.
Während die Behörden das Bildungsangebot insbesondere während der
Sommermonate durch eine engere schulische Betreuung verbessern wollten, sahen
sich die Vertreterinnen und Vertreter der Fahrenden-Organisationen an die
traumatisierende und behördlich geduldete Pro-Juventute-Aktion „Kinder der
Landstrasse“ erinnert, die in der Wegnahme und Fremdplatzierung von Kindern
fahrender Eltern resultierte, und wehrten sich gegen zusätzliche staatliche
Unterstützungsangebote. Der Aktionsplan sieht sowohl Massnahmen vor, die der Bund
in eigener Kompetenz umsetzen kann, als auch solche, die nur in Zusammenarbeit mit
kantonalen Behörden erfolgen können. Bezüglich ersteren soll die Stellung der Stiftung
Zukunft für Schweizer Fahrende durch personelle Wechsel und Erweiterungen sowie
durch zusätzliche finanzielle Mittel gestärkt sowie Projekte zur Förderung der Sprache
und Kultur der Minderheiten gefördert und auf diese Weise ihre Anerkennung erhöht
werden. Einen ersten Schritt zur Erreichung dieses Ziels unternahm Bundesrat Alain
Berset bereits im Herbst 2016 durch eine Ansprache an der Feckerchilbi, wobei er einer
Bitte nachkam, welche die Minderheiten in einer im April eingereichten Petition
geäussert hatten: Der Begriff „Fahrende“ sei zu diffus und trage der grossen Mehrheit
der Jenischen und Sinti, nämlich den sesshaften Mitgliedern dieser Gruppe, zu wenig
Rechnung, weswegen die Begriffe Jenische und Sinti zu verwenden seien. Dies
hingegen kam bei Vertretern der Roma nicht gut an, die sich in der Rede übergangen
fühlten. Der Verein Romano Dialog und die Roma Foundation verschafften sich in der
Folge in den Medien Gehör, um gegen die in der Bevölkerung herrschenden Vorurteile
gegenüber ihrer Gruppe anzukämpfen. Unterstützung erhielten die Roma dabei auch
von der Gesellschaft für bedrohte Völker, die einen Lokalpolitiker wegen seiner
Äusserungen gegenüber Roma auf Verletzung gegen die Antirassismusstrafnorm
anklagte, sowie durch ein von einem Historiker erstelltes Gutachten, das ihrer
Forderung nach Anerkennung als nationale Minderheit zum Erfolg verhelfen soll.
Die Mitwirkung der Kantone sei neben den Bereichen Bildung und Soziales auch bei der
Schaffung von Stand- und Durchgangsplätzen gefragt, führte der Bericht weiter aus.
Auch im aktuellen Jahr haben fehlende Plätze erneut zu Problemen zwischen Behörden
und der fahrenden Gemeinschaft geführt. In diesem Zusammenhang einigte sich das
EDI Mitte Dezember gemeinsam mit der BPUK auf die Erarbeitung eines gemeinsamen
Konzepts. 74
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Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 75
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